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1 Staat

1.1 Einleitung

Wenn in der Schweiz vom „Staat“ die Rede ist, kann es sich dabei sowohl um einen Kanton als
auch um den Bund handeln. Die Kantone als Gliedstaaten des schweizerischen Bundesstaates
besitzen alle Wesensmerkmale eines Staates:

- Staatsgebiet
- Staatsvolk
- Staatshoheit

Ein Staat ist also eine Gemeinschaft von Menschen, die sich in einem umgrenzten Territorium
eine feste Organisation gegeben hat und gegen aussen unabhängig ist.

1.2 Der Rechtsstaat

Die Idee des Rechtsstaates fordert, dass der Staat in seiner ganzen Tätigkeit ans Recht ge-
bunden ist. Der Bürger soll vor einer ungebundenen und damit unberechenbaren und unkon-
trollierbaren Staatsmacht geschützt werden. Zum Rechtsstaat gehören die:

- Gewaltenteilung (vgl. Art. 144 Bundesverfassung/BV)
- Gesetzmässigkeit der Verwaltung (in die Rechte eines Bürgers darf nur eingegriffen werden,

wenn dafür eine gesetzliche Grundlage besteht, Art. 5 BV)
- Verwaltungs- und Verfassungsgerichtsbarkeit (bedeutet, dass Gerichte überprüfen können,

ob Gesetze oder staatliches Handeln der Verfassung entsprechen; in der Schweiz einge-
schränkt, Art. 189 und 190 BV)

- Garantie der Rechtsgleichheit (Art. 8 BV)
- Garantie der Freiheitsrechte (Art. 7 ff. BV)

1.3 Arten von Staaten

Staatenbund

Bund, der mehrere souveräne, unabhängige Staaten umfasst (z.B. UNO, EU).

Bundesstaat

Staat, der aus mehreren Gliedstaaten besteht (z.B. Schweiz, USA, Deutschland).

Einheitsstaat

Beim Einheits- oder Zentralstaat sind alle Regierungs- und Verwaltungsaufgaben bei einer
Zentralgewalt konzentriert. Die einzelnen Regionen sind blosse Verwaltungsgebiete
(z.B. Frankreich, Grossbritannien).

Die Schweiz war von 1291 bis 1798 und von 1803 bis 1848 ein Staatenbund. Von 1798 bis
1803 war sie ein Einheitsstaat und ist nun seit 1848 ein Bundesstaat (20 Voll- und 6 Halbkanto-
ne). Die Verfassung datiert von 1848 und wurde 1874 und 1999 total revidiert (überarbeitet).
Bei der letzten Revision handelte es sich um eine "sanfte" Totalrevision, die vor allem zu einer
Modernisierung der Verfassung geführt hat, inhaltlich aber keine wesentlichen Umwälzungen
zur Folge hatte.

1.4 Regierungsformen

Demokratie

In der Demokratie ist das Volk oberster Entscheidungsträger im Staat.

Direkte Demokratie

In einer direkten Demokratie obliegt jeder Entscheid ausschliesslich dem Stimm-
volk. Die direkte Demokratie in Reinform existiert in der Schweiz nicht.
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Halbdirekte Demokratie

Das Volk wählt seine Abgeordneten, und hat auch direkte Einflussmöglichkeiten
auf die Verfassung und die Gesetzgebung (über Initiative und Referendum). Die
Schweizerische Eidgenossenschaft ist eine halbdirekte Demokratie.

Indirekte (repräsentative) Demokratie

Das Volk wählt seine Abgeordneten (Repräsentantinnen und Repräsentanten).
Diese entscheiden dann allein und endgültig über die Verfassung und die Gesetze.
Das Volk hat somit nur indirekten Einfluss auf die Gesetzgebung und die Verfas-
sung. Beispiele: Deutschland, Frankreich, Italien, Österreich, Portugal.

Diktatur

Die Herrschaftsgewalt ist nicht auf verschiedene Gewalten verteilt (keine Gewaltenteilung),
sondern steht unbeschränkt einem Einzelnen (Diktator) oder einer Gruppe (Militärjunta) zu.

Monarchie

Alleinherrschaft, an der Spitze des Staates steht eine Einzelperson (Monarch). Die Staatsge-
walt wird i.d.R. vererbt.

Konstitutionelle Monarchie

Die Staatsgewalt des Monarchen/der Monarchin (z.B. König/Königin) ist beschränkt. Die Ver-
fassung (=Konstitution) regelt die Zuständigkeit der anderen Organe. Oft übt der Monarch/die
Monarchin die Hoheitsrechte nicht mehr selbständig aus, sondern ausschliesslich gemäss den
Vorgaben von Parlament und Regierung. Er/Sie hat nur noch die formelle Aufgabe des Staats-
oberhauptes (z.B. Grossbritannien, Spanien).

Republik

Staatsoberhaupt wird gewählt; die Verfassung legt die Kompetenzen des Staatsoberhauptes
fest (z.B. Frankreich).



1

Modul 1 1 | 3 Ausgabe Januar 2017

2 Die Gewaltenteilung

Die Gewaltenteilung ist ein tragendes Organisationsprinzip der meisten modernen demokrati-
schen Verfassungen und Merkmal des Rechtsstaates.

Gewaltenteilung heisst, dass für die Rechtsetzung (Legislative), die Regierung (Exekutive) und
die Rechtsprechung (Judikative) je eigene Behörden eingesetzt sind. Damit sollen Machtbal-
lungen und Amtsmissbrauch vermieden werden. Die Rechte der Staatsbürger und Staatsbürge-
rinnen werden durch die gegenseitige Kontrolle der Behörden besser geschützt.

Behörden sind Organe von Bund, Kanton und Gemeinde. Sie repräsentieren die Staats- und
Verwaltungsorganisation gegen aussen. Behörden sind z.B. Parlamente (Bundesversammlung,
Grosser Rat oder Kantonsrat, Einwohnerrat), Regierungen (Bundes-, Regierungs- oder Ge-
meinderat) oder Gerichte (z.B. Bundesgericht, Obergericht). Unsere Gewalten sind nicht strikt
getrennt. Die Regierung hat auch rechtsetzende und richterliche Aufgaben, indem sie dem Par-
lament Entwürfe für neue Gesetze unterbreitet, Verordnungen erlässt und gewisse Verwal-
tungsstreitigkeiten entscheidet.

Von personeller Gewaltenteilung spricht man, wenn die Verfassung sogenannte Unvereinbar-
keitsklauseln aufstellt. Es wird festgelegt, welchen Behörden eine und dieselbe Person nicht
gleichzeitig angehören kann (z.B. eine Bundesrätin kann nicht gleichzeitig Nationalrätin sein,
ein Mitglied des Grossen Rates kann nicht gleichzeitig Oberrichter sein).

Die Massenmedien (Presse, Radio, TV) kontrollieren teilweise als "vierte Gewalt" die drei klas-
sischen Gewalten. Sie können Missstände aufdecken und stellen Probleme öffentlich zur Dis-
kussion.

ln verschiedenen Kantonen gibt es sogenannte Ombudsstellen, unabhängige Instanzen, wel-
che die Rechte der Bürger und Bürgerinnen gegenüber den Behörden wahrnehmen und sie vor
behördlicher Willkür schützen.

Eine weitere Form der Gewaltenteilung ist in der Schweiz der Föderalismus. Die Aufgaben
werden auf die drei staatlichen Ebenen Bund, Kantone und Gemeinden verteilt (vgl. Kapitel 3).
Auch der Föderalismus ist eine Sicherung gegen die staatliche Machtballung.

Legislative
(gesetzgebende Gewalt)

Exekutive
(ausführende Gewalt)

Judikative
(richterliche Gewalt)

Bund Vereinigte Bundesver-
sammlung: setzt sich aus
National- und Ständerat
zusammen

Bundesrat Bundesgericht/
Bundesverwaltungs-
gericht

Kanton Kantonsparlament (Kan-
tonsrat resp. Grosser Rat)

Regierungsrat resp. Staatsrat Obergericht/
Bezirksgerichte

Gemeinde* Gemeindeversammlung/
Einwohnerrat

Gemeinderat/Stadtrat

 Die Gewaltenteilung ist auf kommunaler Ebene nicht im gleichen Ausmass verwirklicht wie
im Bund und in den Kantonen. Dies zeigt sich daran, dass der Gemeinderat auch als Legis-
lative tätig ist (Erlass Polizeireglement) oder als Judikative (Ausstellen Strafbefehl). Auch der
Schulpflege kommt judikative Gewalt zu, wenn es um Disziplinarmassnahmen geht. Die
Friedensrichter/innen haben die Funktion einer Schlichtungsstelle. Sie zählen zu den Kreis-
und nicht zu den kommunalen Behörden.

2.1 Die Legislative

Aufgaben
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Die gesetzgebenden Behörden bestimmen, was "rechtens" ist im Staat, sie stellen die Verfas-
sung (Grundgesetz) auf, beraten und erlassen Gesetze, beschliessen über Einnahmen und
Ausgaben, genehmigen auf Vorschlag der Regierung Budget und Staatsrechnung, wählen teil-
weise ausführende und richterliche Behörden und haben die Oberaufsicht über Regierung,
Verwaltung und Rechtspflege.

Behörden

ln der Demokratie übt theoretisch das Volk die höchste rechtsetzende Gewalt aus. Aus prakti-
schen Gründen überträgt es jedoch seine Befugnisse ganz (indirekte Demokratie) oder teilwei-
se (halbdirekte Demokratie) der Volksvertretung, dem Parlament.

2.2 Die Exekutive

Aufgaben

Die ausführenden Behörden regieren, lenken und verwalten das Staatswesen. Die Regierung
vollzieht die Beschlüsse von Volk und Parlament, sorgt für Ordnung und Sicherheit im lnnern,
wahrt die Unabhängigkeit des Landes und pflegt die Beziehungen zum Ausland. Schliesslich
verwaltet sie die Finanzen, stellt den Voranschlag (Budget) auf und gibt Rechenschaft über die
Staatsrechnung.

Behörden

ln der Schweiz: Bundesrat, Kantonsregierungen, Gemeinde-/Stadträte, je mit den zugehören-
den Verwaltungen.

2.3 Die Judikative

Aufgaben

Schlichtung von Streitigkeiten und Festsetzen von Bestrafung von Verbrechen, Vergehen und
Übertretungen. ln einem Rechtsstaat müssen die Gerichte von den beiden anderen Gewalten
sachlich und persönlich unabhängig sein; Richter und Richterinnen müssen aber das Recht
anwenden, das vom Volk oder seiner Vertretung gutgeheissen worden ist.

Behörden

Für die Rechtspflege sind die verschiedenen Gerichte zuständig. In beschränktem Masse ha-
ben auch Regierung und Verwaltung richterliche Vollmachten (Polizeibussen); ihre Strafverfü-
gungen können aber in der Regel an die ordentlichen Gerichte weitergezogen werden.

2.4 Die Aufgaben der drei Gewalten

Legislative Exekutive Judikative

Bund - Gesetzgebung
- Aufträge an Bundesrat
- Oberaufsicht über

Bundesrat und
Verwaltung

- Finanzen
(Staatshaushalt)

- Wahlen
- Begnadigungen

- Leitung der Verwaltung
- Ausführungsgesetz–

gebung und Vollzug
- Verwaltet

Bundesfinanzen
- Beaufsichtigt

Bundesverwaltung
- Sorgt für Sicherheit
- Pflegt Beziehungen

zum Ausland
- Pflegt Beziehungen zu

den Kantonen

- Gesetze durchsetzen

Kanton - Gesetzgebung
- Aufträge an Regierung
- Oberaufsicht über

Regierung und

- Leitung der Verwaltung
- Ausführungsgesetz–

gebung und Vollzug
- Verwaltet

- Gesetze durchsetzen
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Verwaltung
- Finanzen

(Staatshaushalt)
- Wahlen
- Begnadigungen
- Einbürgerungen

Kantonsfinanzen
- Beaufsichtigt

Kantonsverwaltung
- Sorgt für Sicherheit
- Pflegt Beziehungen

zum Bund und den
anderen Kantonen

Gemeinde - Erlassen der
Gemeindeordnung

- Erlassen von
Reglementen

- Beschlüsse über
Ausgaben

- Genehmigung Budget
und Rechnung

- Wahlen

- Leitung der
Gemeindeverwaltung

- Ausführen der
Beschlüsse der
Legislative

- Schlichtung von
Streitigkeiten
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3 Föderalismus und Subsidiarität

Aufgabenteilung zwischen Bund, Kanton und Gemeinden

Diejenigen Aufgabenbereiche, die in der Bundesverfassung nicht ausdrücklich dem Bund zu-
gewiesen sind, fallen automatisch an die Kantone.

ln der Praxis ist die Aufgabenzuteilung oft kompliziert. Nur selten löst der Bund oder der Kanton
eine Aufgabe von A bis Z selbstständig.

3.1 Definitionen

3.1.1 Föderalismus

Der Föderalismus ist eine Form der Staatsorganisation, in der die Macht aufgeteilt ist auf den
Bundesstaat (z.B. Eidgenossenschaft) und seine Gliedstaaten (z.B. Kantone). Die Gesetze des
Bundesstaates gelten für das ganze Land, diejenigen der Gliedstaaten nur auf dem Gebiet der
betreffenden Gliedstaaten.

Die föderalistische Staatsordnung ist seit 1848 in der Schweizer Bundesverfassung verankert:

Art. 3 Kantone (BV)

Die Kantone sind souverän, soweit ihre Souveränität nicht durch die Bundesverfassung be-
schränkt ist; sie üben alle Rechte aus, die nicht dem Bund übertragen sind.

3.1.2 Subsidiarität

Unter dem Subsidiaritätsprinzip (lat. subsidium = Unterstützung) versteht man, dass die jeweils
untergeordnete Gemeinschaft (z.B. Gemeinden eines Kantons oder die Kantone im Bundes-
staat) Selbstverantwortung trägt. Die übergeordnete Gemeinschaft greift nur dann unterstüt-
zend ein, wenn es notwendig ist (Hilfe zur Selbsthilfe!). Entscheidungen sollen an der tiefstmög-
lichen Stelle gefällt werden und somit dort, wo die notwendigen Detailkenntnisse vorhanden
sind.

Die Zuteilung einer staatlichen Aufgabe auf die unterschiedlichen Staatsebenen ist in der
Schweiz nach dem sog. Subsidiaritätsprinzip geregelt:

Art. 5a Subsidiarität (BV)

Bei der Zuweisung und Erfüllung staatlicher Aufgaben ist der Grundsatz der Subsidiarität zu
beachten.

ln der Bundesverfassung ist das Subsidiaritätsprinzip auch an anderen Stellen verankert: z.B. in
Art. 6 bezüglich der Selbstverantwortung der Bürgerinnen und Bürger oder in Art. 41 bezüglich
der Sozialziele oder in Art. 52 bezüglich der verfassungsmässigen Ordnung.

3.2 Zuständigkeiten

Aus dem vorgängig vorgestellten Zuweisungsprinzip ergeben sich die folgenden Zuständigkei-
ten von Bund und Kantonen. Eine eindeutige Aufgabenteilung ist in der Praxis aber nur selten
möglich. Oft sind deshalb Bund und Kantone gemeinsam für die Erfüllung einer Aufgabe zu-
ständig (Verbundaufgabe).
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3.2.1 Bund alleine zuständig

- Aussenpolitik
- Sicherheitspolitik
- Eisenbahn
- Zölle
- Geld- und Währungspolitik

3.2.2 Bund erlässt die Gesetze, die Ausführungen überlässt er den Kantonen

- Umweltschutz
- Zivil- und Strafrecht
- Berufsbildung
- Asylwesen

3.2.3 Zum gleichen Sachbereich gibt es eidg. und kant. Gesetzgebungen

- Strassenverkehr
- Steuerwesen
- Bildung

3.2.4 Bereiche, für die ausschliesslich die Kantone zuständig sind

- Polizei
- Grundschule
- Kultur
- Kirchwesen
- Spitäler

3.3 Eigenständigkeit der Kantone

Der Bund wahrt die Eigenständigkeit der Kantone. Die Kantone sind aber nicht eigenständige
Staaten, sondern Gliedstaaten im Bundesstaat. Sie sind allerdings in hohem Mass mit Selb-
ständigkeit, eigenen Rechten, Zuständigkeiten, Pflichten, staatlicher Selbstverwaltung und Mit-
spracherechten auf Bundesebene ausgestattet. Die in der Bundesverfassung erwähnte Souve-
ränität der Kantone hat also die Bedeutung einer verfassungsrechtlich garantierten Autonomie.

Bundesrecht geht kantonalem Recht vor. Der Bund wacht über die Einhaltung des Bundes-
rechts durch die Kantone. Mit Föderalismus (foedus = lat. Bündnis) ist oft auch der übertriebene
berühmtberüchtigte "Kantönligeist" gemeint: Jeder Kanton hat eine eigene Verfassung, eigene
Gesetze in den verschiedenen Bereichen usw., was den Bürgerinnen und Bürgern das Leben
gar nicht immer so leicht macht. In Anbetracht der heutigen Mobilität gilt zu bedenken, dass am
neuen Wohnort viele neue Gesetze und Vorschriften betreffend Schule, Steuern, Baurecht usw.
gelten, mit denen man erst wieder vertraut werden muss. Dafür ermöglicht der Föderalismus
verschiedene Lösungen und somit einen Wettbewerb der Ideen.

3.4 Gemeindeautonomie

In den Kantonsverfassungen ist das Verhältnis zwischen den Kantonen und den Gemeinden
geregelt.

Gemeinden haben im Gegensatz zu Bund und Kantonen keine Eigenstaatlichkeit. Sie sind
Glieder des Kantons und unterstehen dem kantonalen Recht. Trotzdem verfügen sie über eine
weitgehende Selbstständigkeit (= Gemeindeautonomie), sie erfüllen bestimmte öffentliche Auf-
gaben im lokalen Bereich selbstständig (Art. 50 BV).
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4 Bundesstaatsrecht

Als Staatsrecht bezeichnet man in der Schweiz ein Teilgebiet des Öffentlichen Rechts. Es um-
fasst die Bundesverfassung, das Verhältnis zwischen Bund und Kantonen, Aufgaben und Ar-
beitsweise der Bundesbehörden, das Verfahren der Rechtsetzung, die politischen Rechte der
Bürger, die verfassungsgestaltenden Grundentscheidungen (Demokratie, Rechtsstaat, Sozial-
staat, Bundesstaat) und die Verfassungsgerichtsbarkeit.

4.1 Die Bundesverfassung

Die Bundesverfassung bildet die rechtliche Grundordnung der Eidgenossenschaft. Sie enthält
die wichtigsten Regeln für unser staatliches Zusammenleben. Sie gewährleistet die Grundrech-
te der Personen und die Mitwirkung des Volkes, verteilt die Aufgaben zwischen Bund und Kan-
tonen und umschreibt die Zuständigkeit der Behörden. Sie ist die höchste Rechtsnorm und bil-
det die Grundlage für den Erlass von Gesetzen. Bei Änderungen und Ergänzungen braucht es
in jedem Falle die Zustimmung von Volk und Ständen.

4.2 Staatszweck

Gemäss Bundesverfassung hat der Bund folgende Zwecke:

Art. 2 Zweck (BV)

1. Die schweizerische Eidgenossenschaft schützt die Freiheit und die Rechte des Volkes und
wahrt die Unabhängigkeit und die Sicherheit des Landes.

2. Sie fördert die gemeinsame Wohlfahrt, die nachhaltige Entwicklung, den inneren Zusam-
menhalt und die kulturelle Vielfalt.

3. Sie sorgt für eine möglichst grosse Chancengleichheit unter den Bürgerinnen und Bürgern.
4. Sie setzt sich ein für die dauerhafte Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen und für ei-

ne friedliche und gerechte internationale Ordnung.

4.3 Behauptung der Unabhängigkeit

Zum Schutz der Gemeinschaft und zur Selbstbehauptung unseres Landes betreibt der Bund
eine umfassende Sicherheitspolitik. Die sicherheitspolitischen Ziele sind:

- Frieden in Freiheit und Unabhängigkeit
- Wahrung der Handlungsfreiheit
- Schutz der Bevölkerung und ihrer Lebensgrundlagen
- Behauptung des Staatsgebietes
- Beitrag an die internationale Stabilität, vornehmlich in Europa (Friedenssicherung- und

-förderung)

Für die Behauptung der Unabhängigkeit steht dem Bund in erster Linie die Armee zur Verfü-
gung. Die militärische Landesverteidigung genügt jedoch nicht, sondern es bedarf einer ver-
netzten Gesamtverteidigung. Gesamtverteidigung bedeutet Organisation und Koordination aller
zivilen und militärischen Mittel und Massnahmen zur Erreichung der sicherheitspolitischen Zie-
le. Die Mittel der Sicherheitspolitik umfassen insbesondere die Aussenpolitik, die Wirtschafts-
und Aussenwirtschaftspolitik, die wirtschaftliche Landesversorgung, den Bevölkerungsschutz,
die Armee, den Staatsschutz und die Information der Bevölkerung.

4.4 Gewährleistung von Ruhe und Ordnung

Dieser Bundeszweck gewinnt zunehmend an Bedeutung. Er kann auf Dauer nur erreicht wer-
den, wenn die Staatsgewalt und das Staatsvolk ihr Handeln nach einer klaren Rechtsordnung
ausrichten können, deren Durchsetzung garantiert ist. Auf diesem Gebiet zeigt unser Bundes-
staat noch einen föderalistischen Zug, indem der Bund über keine Sicherheitspolizei verfügt.
Die Kantonspolizei ist für die öffentliche Sicherheit und Ordnung zuständig. Sie wird mittels
Kantonsgelder finanziert. Der Bund kann jedoch, sofern die kantonalen Polizeikräfte nicht aus-
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reichen, die Armee für den sogenannten Ordnungsdienst einsetzen. Dies geschieht zum Bei-
spiel mit Bewachung von Botschaften oder zum Schutz internationaler Konferenzen.

4.5 Schutz der Freiheit und Rechte

Es werden unterschieden:

1. Die Grundrechte: Sie stehen allen Einwohnerinnen und Einwohnern des Landes zu (vgl.
Art. 7 bis 36 BV). Dazu gehören etwa:
- Rechtsgleichheit
- Glaubens- und Gewissensfreiheit
- Meinungs- und Informationsfreiheit
- Versammlungsfreiheit und Vereinsfreiheit
- Wirtschaftsfreiheit
- Eigentumsgarantie

2. Die politischen Rechte: Sie gelten nur für die stimmberechtigten Bürgerinnen und Bürger.
- Stimmrecht, aktives und passives Wahlrecht
- Referendums- und Initiativrecht
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5 Organisation des Bundes

5.1 Bundesbehörden

National- und Ständerat stellen als Bundesversammlung die höchste gesetzgebende Gewalt
(Legislative) im Staate dar (vorbehältlich der Rechte des Volkes). Oberste ausführende Gewalt
(Exekutive) ist der Bundesrat, oberste richterliche Gewalt (Judikative) das Bundesgericht.

5.1.1 National- und Ständerat

Das Schweizer Parlament besteht aus zwei Kammern - dem Nationalrat und dem Ständerat.
Beide Kammern sind einander gleichgestellt. Dennoch gibt es Unterschiede:

Die 200 Mitglieder des Nationalrates repräsentieren die Einwohnerinnen und Einwohner der
Schweiz. Sie werden nach dem Proporzwahlverfahren auf eine Amtsperiode von vier Jahren
gewählt. Die 200 Sitze werden im Verhältnis zur Wohnbevölkerung auf die einzelnen Kantone
verteilt. Jeder Kanton bildet einen Wahlkreis und hat Anspruch auf mindestens einen Sitz. Am
grössten ist die Zürcher Delegation mit 35 Mitgliedern. Der Kanton Aargau hat 16 Nationalrats-
sitze.

Der Ständerat bildet die politische Vertretung der Kantone oder Stände. Jeder Kanton stellt
zwei Mitglieder, jeder Halbkanton eines. Insgesamt zählt der Ständerat somit 46 Mitglieder. Das
Wahlverfahren ist kantonal geregelt. Im Kanton Aargau erfolgt die Wahl durch das Volk nach
dem Majorzwahlverfahren.

Das Zweikammersystem schafft den Ausgleich zwischen grossen und kleinen Kantonen und
gibt den verschiedenen Sprachregionen mehr Gewicht.

Hauptaufgabe des Parlaments ist die Gesetzgebung über diejenigen Gegenstände, zu deren
Regelung der Bund gemäss Bundesverfassung zuständig ist. Abwechselnd berät der eine oder
der andere Rat ein Geschäft zuerst. Beide Räte müssen zum Schluss übereinstimmende Be-
schlüsse fassen, damit diese gültig sind. Die Sitzungen von National- und Ständerat sind öffent-
lich.

National- und Ständerat sind als Vereinigte Bundesversammlung Wahlbehörde des Bundesra-
tes, des Bundespräsidenten, des Vizepräsidenten des Bundesrates, des Bundeskanzlers, des
Bundesgerichtes sowie gegebenenfalls des Generals. Die Vereinigte Bundesversammlung wird
vom Präsidenten des Nationalrates geleitet.

Das Schweizer Parlament ist ein sogenanntes Milizparlament: Die Parlamentarierinnen und
Parlamentarier erfüllen ihr Amt nebenberuflich und gehen nebenher noch einer beruflichen Tä-
tigkeit nach. Ein Vorteil des Milizparlamentes ist die Volksnähe der Teilzeitparlamentarierinnen
und -parlamentarier sowie das konkrete Fachwissen, das diese aufgrund ihrer beruflichen Er-
fahrungen in die Diskussionen einbringen können.

5.1.2 Der Bundesrat

Der Bundesrat zählt 7 Mitglieder. Sie werden von der Vereinigten Bundesversammlung auf vier
Jahre nach dem Majorzwahlverfahren gewählt. Jedes Mitglied steht einem Departement vor:

- Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA)
- Departement des Innern (EDI)
- Justiz- und Polizeidepartement (EJPD)
- Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS)
- Finanzdepartement (EFD)
- Departement Wirtschaft, Bildung und Forschung (WBF)
- Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK)
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Die aktuelle Departementsverteilung auf die gewählten Mitglieder des Bundesrats ist der aktuel-
len Broschüre "Der Bund kurz erklärt" oder der Internetseite www.admin.ch zu entnehmen.

Die Hauptaufgabe des Bundesrates ist die Regierungstätigkeit: Er führt die Regierungsgeschäf-
te, erarbeitet Strategien und legt dafür Ziele fest. Gestützt darauf bereitet er Gesetzesentwürfe
vor, die er anschliessend dem Parlament zur Beratung übergibt. Die Sitzungen des Bundesra-
tes sind nicht öffentlich.

Der Bundesrat ist eine Kollegialbehörde. Einmal gefasste Mehrheitsbeschlüsse werden vom
gesamten Bundesrat vertreten und verantwortet. Die Sitzungen des Bundesrates leitet der
Bundespräsident oder die Bundespräsidentin, welcher bzw. welche jeweils aus der Mitte der
sieben Bundesratsmitglieder für ein Jahr gewählt wird.

5.1.3 Bundesgericht

Das Bundesgericht ist das höchste Gericht der Schweiz. Es hat das letzte Wort in nahezu allen
Rechtsfragen aus dem Zivil-, Straf-, Verwaltungs- und Sozialversicherungsrecht. Mit seinen Ur-
teilen sorgt es für die einheitliche Anwendung des Bundesrechts in den 26 Kantonen der
Schweiz, schützt die verfassungsmässigen Rechte der Bürgerinnen und Bürger und trägt zur
Entwicklung des Rechts bei. Dem Bundesgericht vorgelagert sind die obersten kantonalen Ge-
richte und die drei erstinstanzlichen eidgenössischen Gerichte: das Bundesstrafgericht, das
Bundesverwaltungsgericht und das Bundespatentgericht.

5.2 Die Entstehung eines Gesetzes beim Bund

Impulsphase: Die Anregung für ein neues Gesetz kann vom Bundesrat, dem National- oder
Ständerat (Parlamentarische Instrumente), den Kantonen (Standesinitiative) oder vom Volk
(Parteien, Verbände, sonstige Interessengruppen) über den Weg der Volksinitiative kommen.

Konzeptphase: In der Konzeptphase wird in der Regel durch das zuständige Departement ein
sogenanntes Normkonzept ausgearbeitet. Es enthält Leitsätze, welche besagen, welchen Inhalt
das Gesetz haben soll.

Entwurfsphase: In der Entwurfsphase wird ebenfalls durch das zuständige Departement ein
ausformulierter Gesetzestext basierend auf dem Normkonzept erarbeitet.

Impulsphase

Konzeptphase

Entwurfsphase

Vernehmlassungsphase

Parlamentarische Beratung

Differenzbereinigungsverfahren

Referendumsphase

Inkraftsetzung
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Vernehmlassungsphase: Bei Verfassungsänderungen, Gesetzesbestimmungen gemäss
Art. 164 Abs. 1 lit. a-g BV und bestimmten völkerrechtlichen Verträgen muss eine Vernehmlas-
sung durchgeführt werden. Das bedeutet, dass während 3 Monaten alle interessierten Kreise
(insb. aber Kantone, Parteien und Verbände) die Möglichkeit haben, sich zur Vorlage zu äus-
sern.

Parlamentarische Beratung: Die zuständigen Kommissionen des National- und des Ständera-
tes beraten ein Geschäft vor der Plenumsberatung vor und stellen gegebenenfalls Änderungs-
anträge. National- und Ständerat diskutieren anschliessend getrennt und abwechselnd den
vorgelegten Gesetzesentwurf; jeder Rat kann vorab entscheiden, ob er auf das Geschäft eintritt
oder es an den Bundesrat zurückweist. Beide Räte sind ebenfalls befugt, Änderungen anzu-
bringen. Haben beide Räte die Vorlage durchberaten und den von der Redaktionskommission
bereinigten Wortlaut gutgeheissen, so wird über die Vorlage in jedem Rat eine Schlussabstim-
mung vorgenommen.

Differenzbereinigungsverfahren

Bestehen nach Beratung eines Erlassentwurfs Differenzen zwischen den Räten, so gehen die
abweichenden Beschlüsse des einen Rates zur Beratung an den anderen Rat zurück, bis eine
Einigung erreicht ist. Bestehen nach drei Detailberatungen in jedem Rat noch Differenzen, so
wird eine Einigungskonferenz (mit je 13 Mitgliedern der vorberatenden Kommissionen) einge-
setzt. Diese hat eine Verständigungslösung zu suchen.
Referendumsphase: Mit der Publikation der Vorlage im Bundesblatt beginnt die Referen-
dumsfrist von 100 Tagen zu laufen. Werden in dieser Zeit 50'000 Unterschriften von Stimmbe-
rechtigten gegen den Parlamentsentscheid gesammelt, gilt das Referendum als zustande ge-
kommen. In diesem Fall bestimmt der Bundesrat einen Abstimmungstermin und teilt diesen zur
Durchführung der Abstimmung den Kantonen mit. An diesem Termin stimmen alle Stimmbe-
rechtigten (Schweizer Bürgerinnen und Bürger) verbindlich über die Vorlage ab.

Inkraftsetzung: Wurde das Referendum nicht ergriffen oder hat das Volk die Vorlage in der
Abstimmung angenommen, wird das Gesetz in Kraft gesetzt.
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6 Aargauisches Staatsrecht

Die Kantonsverfassung zählt in Anlehnung an die Bundesverfassung die Grundrechte der Ein-
wohnerinnen und Einwohner auf und zeigt, welche Schranken die Behörden in Ausübung der
Staatsgewalt zu beachten haben. Im Weiteren werden die Aufgaben des Kantons im Detail ge-
nannt. Weitere Abschnitte handeln von den politischen Rechten und Pflichten des Volkes, von
den Behörden und ihren Funktionen, von der Gliederung des Kantons, vom Verhältnis zwi-
schen Staat und Kirche und von der Finanzordnung.
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7 Organisation des Kantons Aargau

7.1 Kantonsbehörden

Auch der Kanton Aargau kennt die Trennung der Gewalten. Die Staatsgewalt wird von folgen-
den Behörden wahrgenommen:

- Grosser Rat (Legislative)
- Regierungsrat (Exekutive)
- Gerichte Kanton Aargau GKA (Judikative)

7.1.1 Der Grosse Rat

Der Grosse Rat ist oberste gesetzgebende Behörde des Kantons und übt die oberste Aufsicht
aus. Er besteht aus 140 durch die Aargauer Stimmbürgerinnen und Stimmbürger im Verhält-
niswahlverfahren (Proporz) für eine Amtszeit von vier Jahren gewählten Mitgliedern. Der Gros-
se Rat repräsentiert die Aargauer Bevölkerung. Er bestimmt die Regeln – meist in Form von
Gesetzen – die für das Zusammenleben im Aargau gelten. Wie alle Parlamente der Schweiz ist
auch der Grosse Rat des Kantons Aargau ein Milizparlament. In die Zuständigkeit des Grossen
Rates fallen insbesondere:

- Erlass von Gesetzen und Dekreten
- Wahl der Mitglieder und Präsidenten der kantonalen Gerichte
- Festsetzung des Staatsbudgets (Aufgaben- und Finanzplan) und Abnahme der Staatsrech-

nung (Jahresbericht mit Jahresrechnung)
- Verleihung des Bürgerrechts
- Begnadigungen
- Beschlussfassung über Pläne und Vorschriften der Raumplanung (Richtpläne, Nutzungs-

pläne und -vorschriften des Kantons; allgemeine Nutzungspläne und -vorschriften der Ge-
meinden, soweit dies nicht an den Regierungsrat delegiert wurde).

Die Kompetenz des Grossen Rates wird eingeschränkt durch das obligatorische und das fakul-
tative Referendum.

Die Sitzungen des Grossen Rats sind öffentlich.

7.1.2 Der Regierungsrat

Der Regierungsrat als leitende und oberste vollziehende Behörde des Kantons besteht aus fünf
Mitgliedern. Er wird vom Volk nach dem Mehrheitswahlverfahren (Majorz) gewählt.

Der Regierungsrat bezeichnet unter Vorbehalt der Befugnisse der Stimmberechtigten und des
Grossen Rates die hauptsächlichen Ziele und Mittel des staatlichen Handelns. Er plant und ko-
ordiniert die staatlichen Tätigkeiten. Es obliegen ihm weiter:

- Wahrung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit
- Vertretung des Kantons nach innen und nach aussen
- Pflege der Beziehung mit den Behörden des Bundes und anderer Kantone
- Endgültiger Abschluss internationaler und interkantonaler Verträge, soweit ihn die Gesetze

für zuständig erklären
- Vornahme von Wahlen, soweit diese nicht anderen Organen übertragen sind

Der Regierungsrat zählt 5 Mitglieder. Sie werden von den stimmberechtigten Aargauerinnen
und Aargauern auf vier Jahre nach dem Majorzwahlverfahren gewählt. Jedes Mitglied steht ei-
nem Departement vor.

- Departement Volkswirtschaft und Inneres (DVI)
- Departement Bildung, Kultur und Sport (BKS)
- Departement Finanzen und Ressourcen (DFR)
- Departement Gesundheit und Soziales (DGS)
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- Departement Bau, Verkehr und Umwelt (BVU)

Die aktuelle Departementsverteilung auf die gewählten Mitglieder des Regierungsrats ist der
aktuellen Broschüre "Blickpunkt Aargau" oder der Internetseite www.ag.ch zu entnehmen.
Der Regierungsrat konstituiert sich selbst, d.h. er wählt den Landammann (Präsident/in) und
den Landstatthalter (Vizepräsident/in) aus seiner Mitte jeweils auf die Dauer eines Jahres. Die
Sitzungen des Regierungsrats finden unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Er fasst seine
Beschlüsse als Kollegialbehörde wie der Bundesrat oder der Gemeinderat.

7.1.3 Gerichte Kanton Aargau (GKA)

Diejenigen Gerichte, die sich als erste mit einem Fall befassen, sind so genannt erstinstanzli-
che Gerichte. Ihre Urteile und Entscheidungen können mit Rechtsmitteln an die übergeordnete
Instanz, die Rechtsmittelinstanz, weitergezogen werden. Die Gerichte auf Bezirksstufe (Be-
zirksgericht mit den Abteilungen Zivilgericht, Strafgericht, Arbeitsgericht, Jugendgericht und
Familiengericht) urteilen in der Regel als erste Instanzen.

Das Obergericht ist die höchste Rechtsinstanz im Kanton und setzt sich zusammen aus den
Abteilungen Zivilgericht (inklusive der Kammer für Kindes- und Erwachsenenschutz und der
Schuldbetreibungs- und Konkurskommission), Strafgericht, Versicherungsgericht, Verwaltungs-
gericht sowie Handelsgericht. Das Obergericht ist als Rechtsmittelinstanz, teilweise aber auch
als erstinstanzliche Gerichtsbehörde tätig. Seine Urteile und Entscheidungen können nur noch
ans Bundesgericht weitergezogen werden, das die höchste richterliche Instanz in der Schweiz
ist.

7.2 Entstehung eines Gesetzes im Kanton Aargau

Impulsphase: Die Anregung für ein neues Gesetz kann vom Regierungsrat, dem Grossen Rat
(Parlamentarische Instrumente) oder vom Volk (Parteien, Verbände, sonstige Interessengrup-
pen) über den Weg der Volksinitiative kommen.

Impulsphase

Konzeptphase

Entwurfsphase

Anhörungsphase

1. Beratung Grosser Rat

Entwurfsphase II

2. Beratung Grosser Rat

Referendumsphase

Inkraftsetzung

Parlamentarische Phase
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Konzeptphase: In der Konzeptphase wird in der Regel durch das zuständige Departement ein
sogenanntes Normkonzept ausgearbeitet. Es enthält Leitsätze, welche besagen, welchen Inhalt
das Gesetz haben soll.

Entwurfsphase: In der Entwurfsphase wird ebenfalls durch das zuständige Departement ein
ausformulierter Gesetzestext basierend auf dem Normkonzept erarbeitet.

Anhörungsphase: Bei Vorlagen, die dem fakultativen oder obligatorischen Referendum unter-
liegen, muss eine Anhörung durchgeführt werden. Das bedeutet, dass während 3 Monaten alle
interessierten Kreise (insb. aber Gemeinden, Parteien und Verbände) die Möglichkeit haben,
sich zur Vorlage zu äussern.

Parlamentarische Phase: Die zuständige Kommission des Grossen Rats berät jeweils ein Ge-
schäft vor der Beratung im Plenum vor und stellt gegebenenfalls Änderungsanträge. Der Gros-
se Rat diskutiert anschliessend den vorgelegten Gesetzesentwurf; er kann vorab entscheiden,
ob er auf das Geschäft eintritt oder es an die Regierung zurückweist. Er ist befugt, Änderungen
anzubringen. Schliesslich verabschiedet er das Gesetz nach zwei Beratungen. Unmittelbar
nach der Schlussabstimmung kann jedes Mitglied beantragen, das Gesetz der Volks-
abstimmung zu unterbreiten. Stimmt ein Viertel der Grossrätinnen und Grossräte diesem An-
trag zu, kommt das Geschäft zur Abstimmung (Behördenreferendum). Gesetze, welche nicht
von der absoluten Mehrheit aller Grossratsmitglieder angenommen wurden, unterliegen auto-
matisch dem Referendum.

Referendumsphase: Wurde das Behördenreferendum nicht ergriffen, beginnt mit der Publika-
tion der Vorlage im Amtsblatt die Referendumsfrist von 90 Tagen zu laufen. Werden in dieser
Zeit 3'000 Unterschriften von Stimmberechtigten (im Kanton Aargau) gesammelt, gilt das Refe-
rendum als zustande gekommen. Ist dies der Fall, bestimmt der Regierungsrat einen Abstim-
mungstermin. An diesem Termin stimmen die Aargauer Stimmberechtigten verbindlich über das
Gesetz ab.

Inkraftsetzung: Wurde das Referendum nicht ergriffen oder hat das Volk die Vorlage in der
Abstimmung angenommen, wird das Gesetz in Kraft gesetzt (Publikation in der Aargauischen
Gesetzessammlung AGS).
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8 Gemeinderecht

8.1 Begriff

Die Einwohnergemeinden sind Gebietskörperschaften des öffentlichen Rechts mit allgemeinen
Zwecken und eigener Rechtspersönlichkeit. Sie umfassen das durch die Gemeindegrenze be-
stimmte Gebiet mit allen Personen, die darin wohnen oder sich aufhalten.

Gemeindeaufgaben können alle dem Gemeinwohl dienenden lokalen Angelegenheiten sein,
die nicht in den ausschliesslichen Aufgabenbereich des Bundes oder des Kantons fallen. Man
unterscheidet zwischen dem eigenen und dem übertragenen Wirkungskreis der Gemeinden.
Der Bund und die Kantone regeln in ihren Gesetzen je länger je mehr ursprüngliche Aufgaben
der Gemeinden, die dadurch zu übertragenen Aufgaben werden.

8.2 Gemeindearten

Neben der vorstehend definierten Einwohnergemeinde mit allgemeinen Zwecken, in den Ge-
setzen schlicht als „Gemeinde“ bezeichnet, bestehen weitere Gemeindetypen mit je besonde-
rem Aufgabenbereich. Im Kanton Aargau sind von Bedeutung:

- Ortsbürgergemeinden (Auch Bürgergemeinden oder Burgergemeinden genannt)
Sie bestehen aus den Personen, die das Ortsbürgerrecht besitzen und in der entsprechen-
den Einwohnergemeinde wohnen. Sie verwalten ihr Vermögen, fördern Kulturleben und un-
terstützen die Einwohnergemeinden, sofern ihre Mittel ausreichen.

- Kirchgemeinden
Sie erfüllen kirchliche Aufgaben, vor allem wählen sie die Geistlichen und verwalten das Kir-
chengut. Öffentlich-rechtlich anerkannt sind im Aargau die evangelisch-reformierte, die rö-
misch-katholischen und die christ-katholischen Kirchgemeinden.

8.3 Änderungen im Bestand von Einwohnergemeinden

Es sind drei Formen von Bestandesänderungen vorgesehen:

- Zusammenschluss (Eingemeindung oder Verschmelzung)
- Neueinteilung von Gemeindegebieten (Umgemeindung)
- Bildung einer neuen Gemeinde

Verfahren:

Beschlussfassung durch die Gemeindeversammlung/den Einwohnerrat – obligatorisches Refe-
rendum (Urnenabstimmung) – Genehmigung des Grossen Rates. Bei der Umgemeindung und
der Bildung einer neuen Gemeinde haben die Bewohner der betroffenen Teilgebiete ein Mit-
spracherecht. Für geringfügige Grenzänderungen gilt ein vereinfachtes Verfahren (häufig nur
Gemeinderatsbeschlüsse – je nach Gemeindeordnung – mit regierungsrätlicher Genehmigung).
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9 Die Einwohnergemeinde

Insbesondere grössere Gemeinden verfügen teilweise über ein Gemeindeparlament – im Kan-
ton Aargau Einwohnerrat genannt. Die übrigen Gemeinden unterstehen der Gemeindever-
sammlung.

9.1 Organe

Organe der Gemeinden sind:

- Die Gesamtheit der Stimmberechtigten an der Urne
- Die Gemeindeversammlung oder der Einwohnerrat
- Der Gemeinderat
- Der Gemeindeammann
- Die Kommissionen und das Personal mit eigenen Entscheidungsbefugnissen

9.2 Gemeindeordnung

Die Gemeindeordnung muss nebst der Organisationsform Vorschriften enthalten über:

- Die von den Gemeinden festzusetzende Zahl von Behörden- und Kommissionsmitgliedern
- Die Durchführung der Wahlen (Wahl an der Urne oder in der Gemeindeversammlung)
- Das amtliche Publikationsorgan
- Die Zuständigkeit beim Abschluss von Vereinbarungen über Gemeindegrenzen
- Die Zuständigkeit bei Erwerb, Veräusserung und Tausch von Grundstücken
- Weitere Zuständigkeiten der Gemeindeorgane

Die Gemeindeordnung kann weitere Vorschriften enthalten wie z.B. über die Einsetzung einer
Geschäftsprüfungskommission und/oder die Erhöhung der Zahl der Unterschriften beim fakulta-
tiven Referendum usw.

Die Gemeindeordnung wird je nach Organisationsform durch die Gemeindeversammlung oder
den Einwohnerrat erlassen und unterliegt dem obligatorischen Referendum (Urnenabstim-
mung). Sie bedarf überdies der Genehmigung durch den Regierungsrat. Die Änderung einzel-
ner Bestimmungen der Gemeindeordnung unterliegt dem gleichen Verfahren.

9.3 Organisation mit Gemeindeversammlung

Die Gemeindeversammlung ist das oberste Organ der Gemeinde. Sie übt die Aufsicht über die
Gemeindebehörden und sämtliche Zweige der Gemeindeverwaltung aus. Sie wird gebildet aus
allen in der Gemeinde wohnhaften Stimmberechtigten.

Die Gemeindeversammlung wird durch den Gemeinderat einberufen. Ein Zehntel der Stimmbe-
rechtigten hat die Möglichkeit, die Behandlung eines Gegenstandes in der Versammlung durch
ein begründetes schriftliches Begehren zu verlangen (Initiativrecht). Gleichzeitig kann die Ein-
berufung einer ausserordentlichen Versammlung verlangt werden.

Das Aufbieten erfolgt spätestens 14 Tage vor der Versammlung durch Zustellung der Stimm-
rechtsausweise und der Traktandenliste mit den Anträgen und allfälligen Erläuterungen. Die Ak-
ten sind öffentlich aufzulegen. Der Gemeindeammann leitet die Verhandlungen.

Die Gemeindeversammlung ist öffentlich.

9.3.1 Aufgaben der Gemeindeversammlung

Die Aufgaben und Befugnisse der Gemeindeversammlung sind umschrieben in § 20 des Ge-
meindegesetzes. Aus dieser Aufzählung werden hier folgende wesentliche Zuständigkeiten er-
wähnt:
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- Festlegung des Budgets und des Steuerfusses
- Beschluss zum Rechenschaftsbericht resp. Gemeinderechnung
- Beschlussfassung über Verpflichtungskredite und neue, jährlich wiederkehrende Ausgaben
- Erlass und Änderung des Dienst- und Besoldungsreglements für das Gemeindepersonal
- Zusicherung des Gemeindebürgerrechts an Ausländer (wenn die Gemeindeordnung nicht

die Zuständigkeit des Gemeinderates vorsieht)

Die weiteren Aufgaben und Befugnisse der Gemeindeversammlung sind dem Gesetz zu ent-
nehmen. Zur Begriffserläuterung ist zu bemerken, dass Erlasse der Gemeinden, mit Ausnahme
der Gemeindeordnung, als Reglemente bezeichnet werden. Auf kantonaler Ebene gelten fol-
gende Begriffe: Gesetz und Dekret (Grosser Rat) sowie Verordnung (Regierungsrat).

9.3.2 Wahlen

An der Urne oder in der Gemeindeversammlung – je nach Gemeindeordnung – werden ge-
wählt:

- Gemeinderäte (Exekutive), Gemeindeammann (Gemeindepräsident), Vizeammann (Vize-
präsident)

- Schulpflege, Finanzkommission und allenfalls Geschäftsprüfungskommission
- Stimmenzähler/innen und Ersatzmitglieder des Wahlbüros
- Mitglieder und Ersatzmitglieder der Steuerkommission

9.3.3 Verfahren

Jede/r Stimmberechtigte kann in der Gemeindeversammlung zu den in der Traktandenliste auf-
geführten Sachgeschäften Anträge zur Geschäftsordnung und zur Sache selbst stellen.

Die Abstimmungen erfolgen offen, sofern nicht ein Viertel der Anwesenden geheime Abstim-
mung verlangt. Es entscheidet die Mehrheit der Stimmenden.

Die Gemeindeversammlung entscheidet abschliessend, wenn die beschliessende Mehrheit
wenigstens einen Fünftel der Stimmberechtigten ausmacht.

Alle Beschlüsse der Gemeindeversammlung sind ohne Verzug im amtlichen Publikationsorgan
gemäss Gemeindeordnung zu veröffentlichen.

9.3.4 Obligatorisches Referendum

Dem obligatorischen Referendum (Urnenabstimmung) unterstehen folgende Beschlüsse:

- Erlass und Änderung der Gemeindeordnung
- Beschlüsse über Änderungen im Bestand der Gemeinden
- Beschlüsse auf Einführung der Organisation mit Einwohnerrat

9.3.5 Fakultatives Referendum

Nicht abschliessend gefasste positive und negative Beschlüsse der Gemeindeversammlung
müssen der Urnenabstimmung unterstellt werden, wenn dies von einem Zehntel der Stimmbe-
rechtigten innert 30 Tagen, von der Veröffentlichung an gerechnet, schriftlich verlangt wird
(Ausnahme: Gegen Beschlüsse über die Zusicherung des Gemeindebürgerrechtes an Auslän-
der ist das Referendum ausgeschlossen).

9.3.6 Initiative

Durch begründetes schriftliches Begehren kann ein Zehntel der Stimmberechtigten die Behand-
lung eines Gegenstandes in der Gemeindeversammlung verlangen. Gleichzeitig kann die Ein-
berufung einer ausserordentlichen Versammlung verlangt werden.
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9.3.7 Gemeinderat

Der Gemeinderat besteht aus Gemeindeammann, Vizeammann und weiteren drei, fünf oder
sieben in der Gemeinde wohnhaften stimmberechtigten Mitgliedern. Er ist Führungs- und Voll-
zugsorgan der Gemeinde. Er vertritt die Gemeinde nach aussen und wird dabei durch den Ge-
meindeammann und den Gemeindeschreiber oder die Gemeindeschreiberin vertreten. Die
Amtsdauer des Gemeinderates beträgt vier Jahre. Die Inpflichtnahme erfolgt durch das Depar-
tement Volkswirtschaft und Inneres des Kantons.

Der Gemeinderat übt die unmittelbare Aufsicht über die Verwaltung und die Gemeindeanstalten
aus. Ihm obliegt die Vorbereitung aller Geschäfte und die Antragstellung zuhanden der ihm
übergeordneten Gemeindeorgane sowie der Vollzug der Beschlüsse derselben. Für weitere
Aufgaben und Befugnisse des Gemeinderates wird auf die Aufzählung in § 37 des Gemeinde-
gesetzes verwiesen.

9.3.8 Gemeindeammann

Der Gemeindeammann ist der Vorsteher/in der Gemeinde und sorgt für den Vollzug der von
den Gemeindeorganen gefassten Beschlüsse. Er oder sie steht der örtlichen Polizei vor und
besitzt die Kompetenz, in dringenden Fällen Anordnungen zu treffen, die im Normalfall dem
Gesamtgemeinderat obliegen.

9.3.9 Gemeindeschreiber/in und übriges Personal

Der Gemeindeschreiber oder die Gemeindeschreiberin werden vom Gemeinderat gewählt be-
ziehungsweise angestellt. Sie oder er führt das Protokoll des Gemeinderates. sowie das Ge-
meindepersonal. Auf Kantonsebene übernimmt der Staatsschreiber und auf Bundesebene der
Bundeskanzler diese Aufgabe.

9.4 Organisation mit Einwohnerrat

Gemeinden wechseln dann zum System mit Einwohnerrat, wenn sie eine bestimmte Grösse er-
reicht haben. Im Kanton Aargau verfügen derzeit folgende Gemeinden über einen Einwohner-
rat: Aarau – Baden – Brugg – Buchs – Lenzburg – Obersiggenthal – Wettingen – Windisch –
Wohlen – Zofingen.

Die Wahl der Einwohnerratsmitglieder erfolgt nach dem Verhältniswahlverfahren. Der Einwoh-
nerrat wählt auf die Dauer von zwei Jahren aus seiner Mitte den Präsidenten, den Vizepräsi-
denten und zwei Stimmenzähler, die zusammen mit dem Protokollführer das Büro bilden. Der
Einwohnerrat tritt auf Einladung seines Präsidenten zusammen:

- Zur Behandlung des Budgets und der Jahresrechnung mit Rechenschaftsbericht
- Wenn es der Präsident für notwendig erachtet
- Auf Begehren eines Fünftels der Ratsmitglieder oder eines Zehntels der Stimmberechtigten

unter Angabe der Gründe
- Auf Begehren des Gemeinderates

9.4.1 Aufgaben

Der Einwohnerrat behandelt sowohl Geschäfte, die ihm von der Gemeindeordnung zur endgül-
tigen Beschlussfassung übertragen wurden als auch solche, die dem obligatorischen oder dem
fakultativen Referendum unterliegen. Er berät die Geschäfte und fasst gestützt darauf einen
klar formulierten Beschluss.
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9.4.2 Wahlen

Die Gesamtheit der Stimmberechtigten übt ihre Rechte an der Urne aus. Durch die Urne wer-
den insbesondere gewählt:

- Die Mitglieder des Einwohnerrats
- Die Mitglieder des Gemeinderats, der Gemeindeammann sowie der Vizeammann
- Die Mitglieder der Schulpflege
- Die Mitglieder und Ersatzmitglieder der Steuerkommission, soweit sie von der Gemeinde zu

wählen sind

9.4.3 Obligatorisches Referendum

Dem obligatorischen Referendum (Urnenabstimmung) unterstehen:

- Änderung der Gemeindeordnung
- Beschlüsse über Änderung im Bestand der Gemeinde
- Gültig zustande gekommene Referendums- und Initiativbegehren
- Begehren auf Abschaffung der Organisation mit Einwohnerrat
- Von der Gemeindeordnung ausdrücklich bezeichnete weitere Geschäfte

9.4.4 Fakultatives Referendum

Gegen alle übrigen positiven und negativen Beschlüsse des Einwohnerrates kann von einem
Zehntel der Stimmberechtigten das Referendum (Begehren auf Urnenabstimmung) verlangt
werden (Ausnahme: Gegen Beschlüsse über die Zusicherung des Gemeindebürgerrechtes an
Ausländer ist das Referendum ausgeschlossen). Die Referendumsfrist beträgt 30 Tage, von
der Veröffentlichung des Beschlusses an gerechnet.

9.4.5 Initiative

Wie beim Bund und Kanton besteht auch in der Gemeinde das Initiativrecht. Ein Zehntel der
Stimmberechtigten kann in Form einer allgemeinen Anregung oder eines ausgearbeiteten Ent-
wurfs die Behandlung von Gegenständen verlangen, die in die Zuständigkeit der Gesamtheit
der Stimmberechtigten oder des Einwohnerrates fallen.

9.4.6 Motionsrecht der Stimmberechtigten

Jedem Stimmberechtigten jeder Stimmberechtigten steht das Recht zu, dem Einwohnerrat eine
Motion, d.h. einen schriftlichen, verbindlichen Antrag in der Form einer allgemeinen Anregung
oder eines ausgearbeiteten Entwurfs einzureichen.

9.4.7 Gemeinderat

Der Gemeinderat bereitet die Geschäfte zuhanden des Einwohnerrates vor und unterbreitet
demselben Bericht und Antrag. Die Mitglieder des Gemeinderates nehmen an den Sitzungen
des Einwohnerrates mit beratender Stimme teil, d.h. sie dürfen wohl das Wort ergreifen, sind
jedoch nicht befugt, an den Abstimmungen teilzunehmen. Sie haben zudem ein Antragsrecht.

Zu den Aufgaben des Gemeindeammans und des Gemeindeschreibers vgl. Ziff. 9.3.8 und
9.3.9.
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10 Die Ortsbürgergemeinde

Die Ortsbürgergemeinde ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts. Ihr gehören unabhängig
vom aktuellen Wohnort ausschliesslich natürliche Personen an, die das Heimatrecht der Ge-
meinde besitzen. Die Ortsbürgergemeinden halten eigene Ortsbürgergemeindeversammlungen
ab.

10.1 Aufgaben

Die Ortsbürgergemeinden haben in erster Linie die Aufgabe der Erhaltung und der guten Ver-
waltung ihres Vermögens.

Die Ortsbürgergemeinden mit Wald haben einen Forstreservefonds zu bilden. Die Mittel dieses
Fonds sind für die Belange der Forstwirtschaft reserviert.
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11 Zusammenarbeit der Gemeinden

Die Aargauer Gemeinden erfüllen einen Anteil von rund 40 % an den öffentlichen Leistungen im
Kanton. Die Bürgernähe fördert die bedarfsgerechte Aufgabenerfüllung. Vor allem kleinere
Gemeinwesen stossen aber an ihre Leistungsgrenze. Vermehrt arbeiten Gemeinden deshalb in
wichtigen Aufgabenbereichen wie beispielsweise in der Bildung, in der Raumordnung, bei der
Sicherheit oder der Gesundheitsversorgung zusammen.

Um Aufgaben gemeinsam zu lösen (z.B. Abwasserreinigung, Kehrichtbeseitigung, Wasserver-
sorgung, Busbetriebe, Alters- und Pflegeheime, Sozialdienste, Schulen, Regionalplanung),
können die Gemeinden entweder einen Gemeindevertrag abschliessen oder einen Gemeinde-
verband gründen.

11.1 Gemeindevertrag

Er ist die einfachste Form der zwischengemeindlichen Zusammenarbeit und kommt durch die
Annahme des Vertragstextes durch das nach der Gemeindeordnung zuständige Organ (Ge-
meinderat oder Gemeindeversammlung/Einwohnerrat) der Vertragsparteien zustande. Es ist
keine kantonale Genehmigung vorgeschrieben.

11.2 Gemeindeverband

Der Gemeindeverband ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts, die aus verschiedenen
Gemeinden besteht und bezweckt, eine oder mehrere gemeinsame Aufgabe/n zu erfüllen (Ein-
zweck- oder Mehrzweckverband).

Der Gemeindeverband entsteht als Körperschaft nach der Annahme der Satzungen durch die
Verbandsgemeinden (Gemeindeversammlung oder Einwohnerrat) und deren Genehmigung
durch den Regierungsrat.

Die Gemeindeverbände stehen wie die Gemeinden unter der Aufsicht des Staates.
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12 Autonomie und Staatsaufsicht

12.1 Gemeindeautonomie

Gemeindeautonomie ist das Recht der Gemeinden, ihre Angelegenheiten selbständig zu ord-
nen durch eigene Rechtssetzung, Verwaltung und, in beschränktem Mass, Rechtsprechung.

Die Gemeinden sind autonom, soweit sie in einem bestimmten Bereich über eine relativ erheb-
liche Entscheidungsfreiheit verfügen. Der Umfang der Gemeindeautonomie variiert von Kanton
zu Kanton. Die Gemeinden des Kantons Aargau haben eine verhältnismässig grosse Selbstän-
digkeit.

Die Gemeinde kann sich mit Beschwerde an das Bundesgericht gegen kantonale Entscheidun-
gen wehren, die ihre Existenz oder Autonomie in Frage stellen.

12.1.1 Gemeindeaufgaben

Die Aufgaben der Gemeinden können danach unterschieden werden, ob sie den Gemeinden
durch den Kanton (oder den Bund) zugewiesen wurden (übertragene Aufgaben) oder ob die
Gemeinden diese freiwillig und eigenverantwortlich erfüllen.

Wichtige vom Bund und Kanton den Gemeinden übertragene Aufgaben sind:

- Einwohnerkontrolle
- Zivilstandswesen
- Volksschule
- Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Freie Gemeindeaufgaben:

- Markt
- Kehricht
- Wasser-, Gas-, Stromversorgung
- Sportanlagen

Selbständig zu lösende Aufgaben:

- Gemeindeordnung
- Bauordnung
- Feuerwehr
- Wahl von Behörden und Beamten
- Bau von Gemeindestrassen

12.2 Staatsaufsicht

Die staatlichen Aufsichtsbehörden wachen darüber, dass die gesamte Verwaltung der Gemein-
den und Gemeindeverbände vorschriftsgemäss geführt wird. Als Mittel der von Amtes wegen
ausgeübten Kontrolle dienen:

- Periodische Inspektionen der Verwaltung und die Zustimmung zu Verfügungen und Be-
schlüssen der Gemeinden (z.B. zu Baubewilligungen gemäss § 63 Baugesetz).

- Genehmigung der Gemeindeordnung, der Satzungen von Gemeindeverbänden sowie von
gewissen Gemeindereglementen. Die Genehmigungspflicht besteht auch für Budget und
Rechnung.

Aufsichtsbehörden sind der Regierungsrat und die Departemente. Die meisten Kontrollkompe-
tenzen sind durch Gesetz und Verordnung an Departemente delegiert. Eine allgemeine Auf-
sichtskompetenz kommt dem Departement Volkswirtschaft und Inneres zu. Der Regierungsrat
ist zuständig für die Oberaufsicht über die gesamte Gemeindeverwaltung.
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Werden in der Verwaltung oder im Finanzhaushalt einer Gemeinde oder eines Gemeindever-
bandes vorschriftswidrige Zustände festgestellt, veranlasst der Regierungsrat geeignete Mass-
nahmen zur Behebung erwiesener Mängel. Unter bestimmten Voraussetzungen kann der Re-
gierungsrat gegen Mitglieder von Behörden Disziplinarmassnahmen verfügen. Als letzte Mass-
nahme gegen eine Gemeinde oder einen Gemeindeverband sind in schwerwiegenden Fällen
der Entzug der Selbstverwaltung und die Bestellung eines Sachwalters möglich.
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A-02 Politisches Umfeld und politische Rechte

ÜK-Leistungsziele

1.1.3.8.1.-1 Der politische Einfluss auf die Verwaltung

Dokumente im Schweiz. ÜK-Lehrmittel (Überbetriebliche Kurse
BOG und SOG)

-

Vorbereitungsaufgabe (noch auszudrucken und gelöst in den
ÜK-Unterricht mitzubringen)

-



2

Modul 2 2 | 5 Ausgabe Januar 2017

3.3 Initiative

3.3.1 Initiative auf Bundesebene

Mit der Volksinitiative haben die Stimmberechtigten die Möglichkeit einen neuen Artikel oder ei-
ne Änderung eines Artikels der Bundesverfassung anzuregen. Die Kantone können dasselbe
durch Einreichung einer Standesinitiative machen. Parlamentarische Kommissionen oder ein-
zelne Parlamentarier/-innen sowie der Bundesrat können ebenfalls eine Initiative lancieren. Die
Initiative kann als allgemeine Anregung oder als ausgearbeiteter Entwurf eingereicht werden.

Für Volksinitiativen gilt das Beachten der Einheit der Materie und der Bestimmungen des Völ-
kerrechtes. Die Initiative muss von 100'000 Stimmberechtigten innert 18 Monaten nach Veröf-
fentlichung im Bundesblatt unterzeichnet werden.

Eine Initiative kann von den Initianten zurückgezogen werden. Dieser Fall kann eintreten, wenn
das Initiativkomitee mit dem vorgelegten Gegenentwurf einverstanden ist. Volk und Stände ent-
scheiden an der Urne über die Initiative und einen allfälligen Gegenentwurf. Die Initiative oder
der Gegenentwurf gilt als angenommen, wenn sowohl das Volk als auch die Stände zustimmen
(doppeltes Mehr). Bei einer Doppelabstimmung ist es erlaubt, sowohl der Initiative als auch
dem Gegenentwurf zuzustimmen. Mit der Stichfrage wird ermittelt, welchen der beiden Texte
die Stimmberechtigten vorziehen, falls beide Vorlagen angenommen werden.

3.3.2 Initiative auf Kantonsebene

Auf Kantonsebene können Verfassungs- und Gesetzesinitiativen lanciert werden. Im Kanton
Aargau sind für das Zustandekommen einer Initiative 3'000 Unterschriften innert 12 Monaten
nach Publikation erforderlich.

3.3.3 Initiative auf Gemeindeebene

Auf Gemeindeebene können 10 % der Stimmberechtigten eine Initiative einreichen. Die Unter-
schriftenlisten eines Initiativbegehrens sind spätestens 12 Monate nach der Hinterlegung einzu-
reichen.

3.4 Referendum

3.4.1 Referendum auf Bundesebene

Auf Bundesebene gibt es ein fakultatives und obligatorisches Referendum. Obligatorisch müs-
sen dem Volk alle Verfassungsänderungen, dringlich erklärte Bundesgesetze ohne Verfas-
sungsgrundlage, die länger als ein Jahr gelten und der Beitritt zu Organisationen für kollektive
Sicherheit (z.B. NATO) und supranationale Gemeinschaften (z.B. UNO) unterbreitet werden.
Für die Annahme braucht es das Volks- und Ständemehr.

Dem fakultativen Referendum unterstehen Bundesgesetze, Bundesbeschlüsse soweit Verfas-
sung oder Gesetz dies vorsehen, unbefristete oder unkündbare völkerrechtliche Verträge und
solche die den Beitritt zu einer internationalen Organisation vorsehen oder eine multilaterale
Rechtsvereinheitlichung herbeiführen. Für die Annahme braucht es lediglich das Volksmehr.

Das Referendum muss von 50'000 Stimmberechtigten innert 100 Tagen nach Veröffentlichung
im Bundesblatt unterzeichnet oder von 8 Kantonsparlamenten beschlossen werden.
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A-03 Auskunftsrecht, Datenschutz/Amtsgeheimnis,
Archivierung

ÜK-Leistungsziele

1.1.3.4.1 Auskunftsrecht

1.1.3.4.2 Datenschutz/Amtsgeheimnis

1.1.3.4.3 Archivierung

Dokumente im Schweiz. ÜK-Lehrmittel (Überbetriebliche Kurse
BOG und SOG)

Register 03

Vorbereitungsaufgabe (noch auszudrucken und gelöst in den
ÜK-Unterricht mitzubringen)

Register 03
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K-04 Standortmarketing, Öffentlichkeitsarbeit

ÜK-Leistungsziele

1.1.3.7.1 Publikationsorgane

1.1.4.1.1 Bedeutung der Öffentlichkeitsarbeit für die Öffentliche Verwaltung

1.1.4.1.3 Massnahmen des Standortmarketings

Dokumente im Schweiz. ÜK-Lehrmittel (Überbetriebliche Kurse
BOG und SOG)

Register 04

Vorbereitungsaufgabe (noch auszudrucken und gelöst in den
ÜK-Unterricht mitzubringen)

Register 04
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A-05 Verwaltungsverfahren

ÜK-Leistungsziele

1.1.3.2.1 Verwaltungsgrundsätze

1.1.3.3.1 Stufenaufbau des Rechts

1.1.3.3.2 Grundlagen/Systematik des öffentlichen Rechts

1.1.3.3.3 Grundlagen Verwaltungsakte

Dokumente im Schweiz. ÜK-Lehrmittel (Überbetriebliche Kurse
BOG und SOG)

Register 05 (Kaufmännisches ZGB + OR mitnehmen)

Register 10

Register 11

Vorbereitungsaufgabe (noch auszudrucken und gelöst in den
ÜK-Unterricht mitzubringen)

-
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K-06 Öffentliches Beschaffungswesen

ÜK-Leistungsziele

Öffentliches Beschaffungswesen

Dokumente im Schweiz. ÜK-Lehrmittel (Überbetriebliche Kurse
BOG und SOG)

Register 12

Vorbereitungsaufgabe (noch auszudrucken und gelöst in den
ÜK-Unterricht mitzubringen)

Register 12

Zeitungsartikel Insieme (www.ov-ag.ch Lernende Überbetriebliche Kurse)
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Ergänzung zum Leistungsziel 1.1.1.1.1 Öffentliches Beschaf-
fungswesen

Eingabefristen

Der Kanton Aargau kennt im Nicht-Staatsvertragsbereich keine minimalen Eingabefristen.

Rechtsmittel

Der Kanton Aargau kennt keine ständigen Listen.

Ein Rechtsmittel kann im Kanton Aargau erst erhoben werden, wenn mit der Vergabe die
Schwellenwerte des Einladungsverfahrens erreicht werden.
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Aktueller Anhang mit den Schwellenwerten im Staatsvertragsbereich

Schwellenwerte im Staatsvertragsbereich

a. Government Procurement Agreement GPA
(WTO-Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen)

Auftraggeberin/Auftraggeber Auftragswert CHF (Auftragswert SZR)
Bauarbeiten

(Gesamtwert)
Lieferungen Dienstleistungen

Kantone 8'700'000
(5'000‘000)

350'000
(200‘000)

350'000
(200'000)

Behörden und öffentliche Unternehmen
in den Sektoren Wasser, Energie, Ver-
kehr und Telekommunikation

8'700'000
(5'000'000)

700'000
(400'000)

700'000
(400'000)

b. Gemäss Bilateralem Abkommen zwischen der Europäischen Gemeinschaft und der
Schweizerischen Eidgenossenschaft sind auch folgende Auftraggeberinnen und Auftrag-
geber dem Staatsvertragsbereich unterstellt

Auftraggeberin/Auftraggeber Auftragswert CHF (Auftragswert EUR)
Bauarbeiten

(Gesamtwert)
Lieferungen Dienstleistungen

Gemeinden / Bezirke 8'700'000
(6'000'000)

350'000
(240'000)

350'000
(240'000)

Private Unternehmen mit ausschliessli-
chen oder besonderen Rechten in den
Sektoren Wasser, Energie und Verkehr
(inkl. Drahtseilbahnen und Skiliftanla-
gen)

8'700'000
(6'000'000)

700'000
(480'000)

700'000
(480'000)

Öffentliche sowie aufgrund eines beson-
deren oder ausschliesslichen Rechts
tätige private Unternehmen im Bereich
des Schienenverkehrs und der Gas- und
Wärmeversorgung

8'000'000
(5'000'000)

640'000
(400'000)

640'000
(400'000)

Öffentliche sowie aufgrund eines beson-
deren oder ausschliesslichen Rechts
tätige private Unternehmen im Bereich
der Telekommunikation*

8'000'000
(5'000'000)

960'000
(600'000)

960'000
(600'000)

* Dieser Bereich ist ausgeklinkt (VO des UVEK über die Nichtunterstellung unter das öffentliche
Beschaffungsrecht, insbesondere Anhang – SR 172.056.111).
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K-07 Niederlassung und Aufenthalt

ÜK-Leistungsziele

1.1.3.1.1 Auftrag des Lehrbetriebs

1.1.3.6.1 Registerführung

1.1.3.6.2 Registerharmonisierung

Dokumente im Schweiz. ÜK-Lehrmittel (Überbetriebliche Kurse
BOG und SOG)

Register 12

Vorbereitungsaufgabe (noch auszudrucken und gelöst in den
ÜK-Unterricht mitzubringen)

-
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4 Ausländerwesen

4.1 Allgemeines

Die Rechte aller Angehörigen aus Nicht-EU/EFTA-Staaten (sog. Drittstaaten) werden durch das
Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer vom 16. Dezember 2005 (AuG) und
durch Staatsverträge geregelt. Gemäss diesem Bundesgesetz entscheidet die zuständige
schweizerische Behörde im Falle aller Angehörigen aus Drittstaaten nach freiem Ermessen
über die Zulassung der Ausländer und die Erteilung von Aufenthalts- und Niederlassungsbewil-
ligungen.

Im Rahmen der bilateralen Verträge zwischen der Europäischen Union (EU) und der Schweiz
ist u.a. das Personenfreizügigkeitsabkommen am 1. Juni 2002 in Kraft getreten. Das Freizügig-
keitsabkommen (FZA) wurde schrittweise eingeführt und beinhaltet die Rechte über Aufenthalt
und Niederlassung der EU/EFTA-Staatsangehörigen.

Zum Bewilligungsverfahren wird grundsätzlich auf das Handbuch des Amtes für Migration und
Integration Kanton Aargau (MIKA) verwiesen.

4.2 EU-Staaten

Belgien, Bulgarien Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland,
Grossbritannien (Brexit hat im Moment noch keine Auswirkungen auf das FZA), Irland, Italien,
Kroatien , Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Ru-
mänien, Schweden, Slowenien, Slowakische Republik, Spanien, Tschechische Republik, Un-
garn und Zypern.

EU-15: Frankreich, Deutschland, Österreich, Italien, Spanien, Portugal, Vereinigtes Königreich,
Irland, Dänemark, Schweden, Finnland, Belgien, Niederlande, Luxemburg, Griechenland.

EU-17: EU-15 sowie Zypern und Malta.

EU-8: Polen, Tschechische Republik, Slowakei, Ungarn, Estland, Lettland, Litauen, Slowenien.

EU-2: Rumänien und Bulgarien, neu ab 01.01.2017 Kroatien (mit Übergangsrecht)

Diese Unterscheidung spielt heute in der Praxis keine Rolle mehr, da diese Länder die volle
Freizügigkeit geniessen.

4.3 EFTA-Staaten

Fürstentum Lichtenstein, Island, Norwegen und Schweiz
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4.4 Bilaterale Abkommen/Freier Personenverkehr

Im Sommer 1999 haben die Europäische Union und die Schweiz sieben bilaterale Abkommen
unterzeichnet – darunter auch das Abkommen über den freien Personenverkehr. Das Abkom-
men ist seit 1. Juni 2002 in Kraft. Es wurde infolge der EU-Erweiterung am 1. Mai 2004 durch
ein Protokoll ergänzt, welches die schrittweise Einführung der Personenfreizügigkeit mit den
zehn neuen EU-Staaten regelt (EU-8 und EU-2-Staaten). Dieses Protokoll wurde am 1. April
2006 in Kraft gesetzt. Am 8. Februar 2009 wurde die Weiterführung des FZA und das Protokoll
II zur Ausdehnung des Freizügigkeitsabkommens auf Rumänien und Bulgarien vom Schweizer
Volk gutgeheissen. Damit wird der bilaterale Weg der Schweiz fortgesetzt. Das Protokoll II trat
am 1. Juni 2009 in Kraft, das für Kroatien per 01.01.2017.

Durch das Freizügigkeitsabkommen und dessen Protokoll werden die Lebens- und Arbeitsbe-
dingungen für EU/EFTA-Bürgerinnen und Bürger in der Schweiz vereinfacht. Ergänzt wird das
Freizügigkeitsrecht durch die gegenseitige Anerkennung von Berufsdiplomen, durch das Recht
auf den Erwerb von Immobilien und die Koordination der Sozialversicherungssysteme.

Die Berechtigten des Abkommens sind die Angehörigen der Mitgliedstaaten und die Schweizer
Staatsangehörigen sowie, unabhängig von der Staatsangehörigkeit, ihre Familienangehörigen
und die entsandten Arbeitnehmer.

Als Familienangehörige gelten der Ehegatte, der eingetragene Partner und die Verwandten in
absteigender Linie, die noch nicht 21 Jahre alt sind oder denen Unterhalt gewährt wird. Die ent-
sandten Arbeitnehmer aus Drittstaaten müssen im Besitz eines dauernden Aufenthaltstitels
sein, damit sie von einer Firma mit Sitz in einem Vertragsstaat in einen anderen Vertragsstaat
zur Erbringung einer kurzzeitigen Dienstleistung entsandt werden können.
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5 Bewilligungsarten

5.1 Kurzaufenthaltsbewilligung (L)

Drittstaaten

Der Ausländerausweis L ist eine befristete Aufenthaltsbewilligung und wird für eine Dauer von
6 bis höchstens 18 Monaten ausgestellt. Er ist insbesondere für folgende Personengruppen aus
Nicht-EU/EFTA-Staaten bestimmt:

1. Au-pair-Angestellte, Stagiaires
2. Schul- und Studienaufenthalter
3. Künstler, Musiker und Artisten
4. Führungskräfte und hochqualifizierte Fachleute

Ein Stellenwechsel ist grundsätzlich nicht erlaubt. Der Ablauf der Bewilligung verpflichtet zur
Ausreise. Eine Verlängerung ist nicht möglich.

EU/EFTA-Staaten

Die Kurzaufenthaltsbewilligung EU/EFTA wird in erster Linie an Arbeitnehmer ausgestellt, die
im Besitz eines unterjährigen Arbeitsvertrages sind und an Dienstleistungserbringer.

Die Bewilligungsdauer richtet sich nach der Dauer des Arbeitsvertrages (maximal 364 Tage).
Es besteht ein Recht auf geographische Mobilität und auf eine begrenzte berufliche Mobilität.
Die Kurzaufenthaltsbewilligung kann auf Vorlage eines neuen Arbeitsvertrages erneuert wer-
den. Die Inhaber der Kurzaufenthaltsbewilligung haben auch Anspruch auf Familiennachzug.
Eine Kurzaufenthaltsbewilligung kann in gewissen Fällen auch an nicht erwerbstätige Personen
erteilt werden (Studenten, Stellensuchende, Dienstleistungsempfänger).

5.2 Jahresaufenthaltsbewilligung (B)

Drittstaaten

Als Jahresaufenthalter gilt der Ausländer aus einem Nicht-EU/EFTA-Staat, welcher eine Bewil-
ligung für die Dauer von 12 Monaten erhält, die bei gleichbleibenden Verhältnissen verlängert
werden kann. Ein Berufs- oder Stellenwechsel ist nicht mehr bewilligungspflichtig, jedoch ein
Wohnsitzwechsel in einen anderen Kanton.

EU/EFTA-Staaten

Die Aufenthaltsbewilligung EU/EFTA ist in der Regel fünf Jahre gültig und kann verlängert resp.
in eine Niederlassungsbewilligung umgewandelt werden. Sie wird in erster Linie ausgestellt für
Arbeitnehmer, die im Besitz eines überjährigen oder eines unbefristeten Arbeitsvertrages sind,
sowie für Personen, die im Familiennachzug geregelt wurden, ausgestellt.

Für Personen, welche eine selbständige Erwerbstätigkeit aufnehmen wollen, wird vorerst eine
Aufenthaltsbewilligung mit einer Gültigkeit von 6 bis 8 Monaten ausgestellt. Anschliessend ha-
ben sie, sofern sie nachweisen, dass sie effektiv eine selbständige Tätigkeit ausüben, Anspruch
auf eine fünf Jahre gültige Aufenthaltsbewilligung EU/EFTA.

Die Personen ohne Erwerbstätigkeit kommen ebenfalls in Genuss dieser während fünf Jahren
gültigen Bewilligung, sofern sie über ausreichend finanzielle Mittel und eine alle Risiken abde-
ckende Kranken- und Unfallversicherung verfügen. Bei unsicheren finanziellen Verhältnissen
wird die Bewilligung vorerst auf zwei Jahre befristet.
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5.3 Niederlassungsbewilligung (C)

Drittstaaten

Ausländer erhalten nach einem ununterbrochenen Aufenthalt von zehn Jahren in der Schweiz
eine unbefristete Niederlassungsbewilligung. Unter gewissen Voraussetzungen kann diese be-
reits nach 5 Jahren erteilt werden. Der Bewilligungsanspruch beruht entweder auf allgemeiner
Praxis des Migrationsamtes oder auf zwischenstaatlicher Vereinbarung. Ein Berufs- oder Stel-
lenwechsel ist nicht bewilligungspflichtig. Eine selbständige Tätigkeit ist erlaubt. Die Niederlas-
sungsbewilligung ist unbefristet. Die Kontrollfrist des Ausländerausweises beträgt jeweils 5 Jah-
re.

EU/EFTA-Staaten

Die Niederlassungsbewilligung EU/EFTA wird vom Freizügigkeitsabkommen nicht erfasst; sie
wird wie bisher aufgrund von Niederlassungsvereinbarungen oder Gegenrechtserwägungen
gestützt auf die Bestimmungen des Ausländergesetzes (AuG) erteilt. Sie ist von unbeschränk-
ter Dauer und an keine Bedingung gebunden und geht weiter als die Aufenthaltsbewilligung
EU/EFTA. Die EU-15 Staatsangehörigen erhalten die Niederlassungsbewilligung grundsätzlich
nach einem Aufenthalt in der Schweiz von 5 Jahren. Die anderen Länder erhalten die Nieder-
lassungsbewilligung nach 10 Jahren. Auch hier beträgt die Kontrollfrist des Ausländerauswei-
ses 5 Jahre.

5.4 Kurzfristige Bewilligung

Die kurzfristige Bewilligung K wird für die Dauer von max. vier Monaten innerhalb eines Kalen-
derjahres ausgestellt. Diese Ausländer erhalten keinen Ausländerausweis und werden auch
nicht von der Einwohnerkontrolle erfasst. Sie sind von den Höchstzahlen, welche der Bundesrat
periodisch für neueinreisende Personen ausserhalb der EU festlegt, ausgenommen.

5.5 Grenzgänger EU/EFTA (G)

Grenzgänger aus den EU/EFTA-Staaten erhalten einen Grenzgängerausweis (G EU/EFTA),
sofern sie sich in ihrem Heimatland nicht abmelden bzw. bei Aufenthalt in der Schweiz regel-
mässig/wöchentlich dorthin zurückkehren. Gesuche für eine Grenzgängerbewilligung müssen
vor der Arbeitsaufnahme in der Schweiz bei der Bewilligungsbehörde (Amt für Migration und In-
tegration Kanton Aargau) vom Arbeitgeber beantragt werden. Grenzgänger ohne Wohnsitz-
nahme in der Schweiz sind bei der Einwohnerkontrolle nicht anzumelden. Die Inhaber dieses
Ausweises können eine Erwerbstätigkeit in der ganzen Schweiz ausüben.

Die Gültigkeitsdauer dieser Bewilligung für den unselbständig erwerbenden Grenzgänger ent-
spricht der Dauer des Arbeitsvertrages, sofern dieser weniger als zwölf Monate beträgt. Ist der
Arbeitsvertrag überjährig oder unbefristet, so ist die Bewilligung fünf Jahre lang gültig. Der Auf-
enthalt eines selbständig erwerbenden Grenzgängers ist ansonsten gleich geregelt wie derjeni-
ge des selbständigen Erwerbstätigen.

Nicht-EU/EFTA-Bürger, die in den Nachbarstaaten der Schweiz wohnen, erhalten nur in Aus-
nahmefällen eine Grenzgängerbewilligung.

5.6 Asylsuchende (N)

Asylsuchende sind Ausländer, die gegenüber der Schweiz um Anerkennung der Flüchtlingsei-
genschaften und Gewährung des Asylstatus nachsuchen. Die Anerkennung als Flüchtling ist
nur möglich, wenn nachgewiesen oder glaubhaft gemacht werden kann, dass der Asylsuchen-
de in seinem Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund seiner Rasse, Religion, Nationalität oder
politischen Anschauung an Leib und Leben gefährdet ist. Asylgesuche müssen in der Regel
vom Ausland oder bei einer der vier Empfangsstellen (Basel, Chiasso, Genf oder Kreuzlingen)
eingereicht werden. Der Entscheid über ein Asylgesuch obliegt den Bundesbehörden.
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5.7 Vorläufige Aufnahme (F)

Bei der vorläufigen Aufnahme handelt es sich um eine nicht freiheitsbeschränkende, zeitlich be-
fristete Ersatzmassnahme für den undurchführbaren Vollzug einer Entfernungsmassnahme
(administrative Wegweisung, Ausweisung oder gerichtliche Landesverweisung).
Die Anordnung der vorläufigen Aufnahme kommt nur in Betracht, wenn der Vollzug eines
rechtskräftigen Wegweisungs- oder Ausweisungsentscheids nicht möglich oder für den Auslän-
der nicht zumutbar ist.

Die vorläufige Aufnahme wird aufgehoben, sobald dem Ausländer die Rückkehr ins Heimat-
land zugemutet werden kann.
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6.3 Familiennachzug

Drittstaaten

Jahresaufenthalter und Niedergelassene können unter bestimmten Voraussetzungen und auf
Gesuch hin ihre Familienangehörigen (Ehefrau oder Ehemann, eingetragene Partner und Kin-
der) nachziehen. In der Schweiz geborenen Kindern von Ausländern mit Wohnsitz im Kanton
Aargau kann der Aufenthalt sofort bewilligt werden. Eine Geburtsmeldung an das Amt für Mig-
ration und Integration Kanton Aargau ist ausreichend.

Ein Rechtsanspruch steht dem Schweizer hinsichtlich seines Ehepartners oder eingetragenen
Partners zu. Ausländer mit Niederlassungsbewilligung haben ein Recht auf Nachzug des Ehe-
partners, des eingetragenen Partners und der Kinder bis zum 18. Altersjahr.

Der Anspruch auf Familiennachzug bei Niedergelassenen und Aufenthaltern muss innerhalb
von 5 Jahren ab Erteilung der Niederlassungs- resp. Aufenthaltsbewilligung oder der Entste-
hung des Familienverhältnisses geltend gemacht werden. Kinder über zwölf Jahre müssen in-
nerhalb von zwölf Monaten nachgezogen werden.

EU/EFTA-Staaten

Ein EU-Angehöriger mit Niederlassungsbewilligung EU/EFTA, einer Aufenthaltsbewilligung
EU/EFTA oder einer Kurzaufenthaltsbewilligung EU/EFTA (Arbeitnehmer, selbständig Erwerbs-
tätiger, Nichterwerbstätiger, Rentner, Dienstleistungserbringer) kann unabhängig von der Nati-
onalität begleitet werden von:

- seinem Ehegatten, seinem eingetragenen Partner und seinen Nachkommen (oder denjeni-
gen des Ehegatten oder des eingetragenen Partners), die jünger sind als 21 Jahre oder de-
ren Unterhalt gewährt wird

- seinen Eltern oder den Eltern des Ehegatten oder des eingetragenen Partners, denen Un-
terhalt gewährt wird.

Bei Schülern und Studenten ist der Familiennachzug auf den Ehegatten, den eingetragenen
Partner und die unterhaltsberechtigten Kinder beschränkt.
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7 Meldevorschriften Ausländer

7.1 Zuzug

Drittstaatsangehörige benötigen beim Zuzug aus dem Ausland ein gültiges Visum oder die Zu-
sicherung der Aufenthaltsbewilligung. Für EU/EFTA-27-Bürger reicht für die Aufnahme einer
Erwerbstätigkeit die Vorlage eines gültigen Arbeitsvertrages. Zudem müssen sie in Besitz eines
Reisepasses oder ID-Karte sein. Das Amt für Migration und Integration Kanton Aargau regelt
den Aufenthalt und stellt einen Ausländerausweis aus.

Beim Zuzug von Drittstaatsangehörigen aus einem anderen Kanton entscheidet das Amt für
Migration und Integration Kanton Aargau über die Erteilung der Aufenthalts- oder Niederlas-
sungsbewilligung (sogenannter Kantonswechsel).

Sämtliche Bewilligungen für EU-EFTA-Bürger gelten für die ganze Schweiz (geographische
Mobilität). Ein Kantonswechsel ist nicht bewilligungs-, sondern nur meldepflichtig.

7.2 Anmeldung

Der Ausländer hat sich innert 14 Tagen persönlich bei der Einwohnerkontrolle anzumelden.

Neben den geforderten Einreisepapieren sind Pass (evtl. Identitätskarte), allfällige Zivilstands-
dokumente, Ausländerausweis (falls bereits vorhanden) sowie falls nötig 1 aktuelles Passfoto
vorzulegen. Nach der Aufenthaltsregelung sowie der biometrischen Erfassung registriert die
Einwohnerkontrolle den Ausländer nach der Aufenthaltsart und der ZEMIS-Nummer. Sie hän-
digt den Ausländerausweis aus.

7.3 Abmeldung

Die Abmeldung hat innert 14 Tagen zu erfolgen. Der Ausweis wird dem Inhaber zurückgege-
ben, ausser beim Wegzug ins Ausland. Im Falle eines definitiven Wegzuges ins Ausland stellt
die Einwohnerkontrolle dem Amt für Migration und Integration Kanton Aargau neben dem Aus-
länderausweis zusätzlich die unterzeichnete Abmeldeerklärung zu.

7.4 Aufenthaltsunterbrechung

Hält sich eine Person mit einer Kurzaufenthaltsbewilligung, ohne sich abzumelden, nicht länger
als drei Monate im Ausland auf, erlöscht die Kurzaufenthaltsbewilligung nicht. Bei Personen mit
einer Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung beträgt diese Frist 6 Monate. Länger dau-
ernde Aufenthaltsunterbrechungen führen in der Regel zum Erlöschen der entsprechenden
Bewilligung.

7.5 Erlöschen der Bewilligung

Meldet sich die ausländische Person bei der Einwohnerkontrolle vorbehaltslos ins Ausland ab,
erklärt sie damit ausdrücklich, auf einen Wohnsitz in der Schweiz zu verzichten. Deshalb führt
dies zum sofortigen Erlöschen der Bewilligung. Zudem führen folgende Fälle zum Erlöschen
der Bewilligung:

- Ablauf der Gültigkeitsdauer (nur L und B-Bewilligungen)
- Erteilung einer Bewilligung in einem anderen Kanton Aargau
- Abmeldung
- Tatsächliche Aufgabe des zivilrechtlichen Wohnsitzes in der Schweiz
- Ausweisung durch das Bundesamt für Polizei
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8 Reisepapiere schriftenloser Ausländer

Schriftenlose Ausländer, welche Auslandreisen vornehmen wollen, können vom Staatssekreta-
riat für Migration (SEM) folgende Reisepapiere ausstellen lassen:

- Reiseausweis für Flüchtlinge

- Pass für eine ausländische Person, Staatenlosigkeit wird im Pass vermerkt

- Identitätsausweis für asylsuchende Personen, welche die Schweiz definitiv verlassen,
oder für Personen, deren Asylverfahren abgeschlossen ist und deren Wegweisung rechts-
kräftig ist

- Reiseersatzdokument für den Vollzug der Weg- oder Ausweisung von ausländischen Per-
sonen

Der Antrag ist beim Amt für Migration und Integration Kanton Aargau zu stellen. Das Staatssek-
retariat für Migration stellt das Dokument aus.
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K-08 Finanzen

ÜK-Leistungsziele

1.1.3.1.1 Auftrag des Lehrbetriebs

1.1.3.5.1 Abgaben und Gebühren

1.1.3.5.2 Kostendeckungs- und Äquivalenz-Prinzip

1.1.6.1.1 Öffentliches Rechnungsmodell HRM/HRM2

1.1.6.2.1-1 Genehmigungsverfahren

1.1.6.2.2 Jahresabschluss/Voranschlag

Dokumente im Schweiz. ÜK-Lehrmittel (Überbetriebliche Kurse
BOG und SOG)

Register 13

Register 14

Vorbereitungsaufgabe (noch auszudrucken und gelöst in den
ÜK-Unterricht mitzubringen)

Register 13

Register 14
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2 Finanzielle Steuerung

2.1 Allgemeines

2.1.1 Grundsätze der Haushaltsführung und Aufgabenerfüllung

Der Kanton verfolgt eine nachhaltige Aufgaben- und Finanzpolitik, die auf die gesellschaftli-
chen, wirtschaftlichen und ökologischen Entwicklungen Rücksicht nimmt. Ziel ist es, eine dau-
erhafte und wirksame Aufgabenerfüllung zu gewährleisten. Aus diesem Grund muss der Fi-
nanzhaushalt sparsam, wirtschaftlich, konjunkturgerecht und auf Dauer ausgeglichen geführt
werden. Die kantonalen Aufgaben sind daher stetig auf ihre Notwendigkeit und finanzielle
Tragbarkeit hin zu überprüfen und auf effiziente und wirksame Weise mit dem besten Kosten-
Nutzen-Verhältnis zu erfüllen. Eine nachhaltige Aufgaben- und Finanzpolitik fördert zudem den
Wohn- und Wirtschaftsstandort Aargau. Hierzu schafft er günstige Rahmenbedingungen für ei-
ne positive Wirtschaftsentwicklung. Dazu gehören insbesondere eine stabile und wenn möglich
sinkende Staats- und Steuerquote.

2.1.2 Wirkungsorientierte Verwaltungsführung (WOV)

Im Kanton Aargau wurde die Wirkungsorientierte Verwaltungsführung (WOV) 2006 flächende-
ckend eingeführt. Entscheidende Schritte waren insbesondere die Revision des Finanzhaus-
haltsgesetzes sowie der dazugehörenden Dekrete und Verordnungen. WOV basiert auf den
Grundsätzen des New Public Management (NPM) und fordert eine leistungsbasierte und wir-
kungsorientierte Steuerung der Verwaltung mittels Zielvorgaben und Indikatoren. Kernelement
ist die Verknüpfung von Aufgaben und Finanzen. Wichtigstes Steuerungsinstrument ist der
Aufgaben- und Finanzplan (AFP). Zur jährlichen Berichterstattung dient der Jahresbericht mit
der Jahresrechnung (JB).

2.1.3 Rechtliche Grundlagen

Die wirkungsorientierte Steuerung der Aufgaben und Finanzen wie auch das Finanzhaushalts-
recht basiert insbesondere auf folgenden Rechtsgrundlagen:

- Kantonsverfassung (§§ 62-63, § 81 und §§ 116-120)
- Gesetz über die wirkungsorientierte Steuerung von Aufgaben und Finanzen (GAF)
- Dekret über die wirkungsorientierte Steuerung von Aufgaben und Finanzen (DAF)
- Verordnung über die wirkungsorientierte Steuerung von Aufgaben und Finanzen (VAF)

2.2 Aufgaben- und Finanzplan (AFP)

2.2.1 Allgemeines

Der AFP dient der mittelfristigen Planung von Aufgaben und Finanzen und enthält das Budget
sowie drei darauffolgende Planjahre. Er setzt sich aus den Aufgabenbereichsplänen zusammen
mit den aufgabenseitigen und finanziellen Steuergrössen sowie weiteren Angaben zur Informa-
tion. Der AFP wird jährlich aktualisiert und im Sinne einer rollenden Planung jeweils um ein
neues Planjahr erweitert. Die Planjahre dienen dabei als Richtlinie für den nächsten AFP. Die
kantonalen Aufgaben sind in 43 Aufgabenbereiche unterteilt. Der Grosse Rat steuert die Auf-
gabenbereiche auf Antrag des Regierungsrats. Die Aufgabenbereiche sind wiederum in Leis-
tungsgruppen gegliedert. Organisatorisch betrachtet entsprechen ein Aufgabenbereich in der
Regel einer Abteilung oder einem Amt und eine Leistungsgruppe einer Unterabteilung oder
Sektion.

2.2.2 Erstellungsprozess

Der AFP wird jährlich in Form einer rollenden Planung neu erstellt. Der Regierungsrat koordi-
niert das Verfahren und unterbreitet den AFP dem Grossen Rat zur Beschlussfassung bzw.
Genehmigung. Verwaltungsintern erfolgt die Erstellung des AFP in mehreren Schritten. Die
Grundlage bilden die vom Regierungsrat verabschiedeten Planungsvorgaben, welche sich auf
die zuletzt genehmigten Planjahre stützen, ergänzt um neue Erkenntnisse über externe Ein-
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3.2.3 Rechnungsmodell

Der Kanton Aargau richtet sich in Aufbau und Führung der Rechnungslegung an den Grundsät-
zen des Harmonisierten Rechnungsmodells der Kantone und Gemeinden (HRM2) aus. Das
Rechnungsmodell respektive die Jahresrechnung bestehen aus Bilanz, Erfolgsrechnung, Inves-
titionsrechnung, Finanzierungsrechnung, Eigenkapitalnachweis, Geldflussrechnung und An-
hang.

3.2.3.1 Bilanz

Die Bilanz zeigt die Vermögenswerte und die Kapitalherkunft auf. Sie gliedert sich auf der Ak-
tivseite in Finanz- und Verwaltungsvermögen und auf der Passivseite in Fremd- und Eigenkapi-
tal.

3.2.3.2 Erfolgsrechnung

Der Saldo der Erfolgsrechnung verändert den Bilanzüberschuss bzw. -fehlbetrag im Eigenkapi-
tal. Das Gesamtergebnis der Erfolgsrechnung unterteilt sich in das operative und das ausseror-
dentliche Ergebnis. Geschäftsfälle als Folge von Grossereignissen, mit denen nicht gerechnet
und die durch den Kanton nicht beeinflusst bzw. kontrolliert werden können, sowie finanzpoli-
tisch begründete Buchungen (z.B. Abtragung Bilanzfehlbetrag, Einlagen in und Entnahmen aus
Reserven) werden als ausserordentlich eingestuft.

3.2.3.3 Investitionsrechnung

Die Investitionsrechnung weist Aufwände und dazu gehörende Erträge von Vorhaben im Ver-
waltungsvermögen auf, die einen mehrjährigen betriebswirtschaftlichen Nutzen für den Kanton
bringen. Die Wesentlichkeitsgrenze für Investitionen liegt bei CH 250'000. Die Investitionsauf-
wände und -erträge werden in die Bilanz übertragen (Nettoinvestitionen) und je nach Anlageka-
tegorie, über ihre Nutzungsdauer, direkt oder gar nicht abgeschrieben.

3.2.3.4 Finanzierungsrechnung

Die Finanzierungsrechnung ist Bestandteil der Jahresrechnung und das finanzpolitische Steue-
rungsinstrument für die Schuldenbremse (vergleiche Kapitel 2.4 Finanzpolitische Instrumente).
Der Saldo der Finanzierungsrechnung zeigt, wieweit die Investitionen selber finanziert werden
können.

3.2.3.5 Eigenkapitalnachweis

Der Eigenkapitalnachweis zeigt die Ursachen der Veränderung des Eigenkapitals auf.

3.2.3.6 Geldflussrechnung

Die Geldflussrechnung gibt Auskunft über die Herkunft und die Verwendung der Geldmittel ei-
ner Periode. Sie zeigt den Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit, Investitions- und Anlagentätig-
keit sowie Finanzierungstätigkeit.

3.2.3.7 Anhang

Der Anhang ergänzt und erläutert die Bestandteile der Jahresrechnung.
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3.3.3 Anlagenbuchhaltung und Abschreibungen

Die Anlagenbuchhaltung dient primär der Erfassung und Verwaltung der zu bilanzierenden
Sachanlagen im Verwaltungsmögen. Sie unterstützt die Anwender bei der Sicherstellung der
korrekten Bewertung der Sachanlagen, der Ermittlung und Verbuchung der planmässigen Ab-
schreibungen sowie von Zu- und Abgängen. Nach §§ 4-6 DAF werden folgende Anlagekatego-
rien mit entsprechender Abschreibungsregel unterschieden:

Anlagekategorie Abschreibung
Grundstücke inkl. Wald keine Abschreibung
Sachanlagen im Bau keine Abschreibung
Darlehen und Beteiligungen keine Abschreibung
Gebäude 35 Jahre
Installationen, Einbauten, Mieterausbauten bei Gebäuden 10 Jahre
Maschinen, Fahrzeuge 8 Jahre
übrige Mobilien 5 Jahre
Informatik 3 Jahre
Wasserbauten inkl. Bauten Natur- und Landschaftsschutz 100 % (direkt)
Erteilte Investitionsbeiträge 100 % (direkt)
Investitionen von Spezialfinanzierungen 100 % (direkt)

Die Anlagen werden je nach Kategorie über ihre Nutzungsdauer, direkt oder gar nicht abge-
schrieben. Zusätzliche Abschreibungen, die über die planmässigen Abschreibungen hinausge-
hen, sind nicht gestattet. Bei Vermögenswerten, bei denen eine dauerhafte Wertminderung ab-
sehbar ist, ist der Buchwert zu berichtigen. Von einer dauerhaften Wertminderung spricht man,
wenn die planmässigen Abschreibungen nicht ausreichen, um die Wertabnahme der Anlage
abzubilden. Entsprechend sind ausserplanmässige Abschreibungen notwendig.

3.3.4 Inkasso

Das Inkassowesen umfasst die Phasen Fakturierung, Mahnwesen, Betreibungswesen sowie
Verlustscheinbewirtschaftung. Für das Inkassowesen sind die Departemente zuständig, wobei
für die Verlustscheinbewirtschaftung zwei Kompetenzzentren (Gerichte Kanton Aargau und
Kantonales Steueramt) definiert wurden.

Forderungen werden grundsätzlich unverzüglich, spätestens 30 Tage nach ihrer Erbringung
bzw. nach Eintritt der Rechtskraft des Verfahrens durch die zuständige Steuerungsinstanz in
Rechnung gestellt. Die Zahlungsfrist beträgt üblicherweise 30 Tage.

Sofern Forderungen des Kantons nicht rechtzeitig beglichen werden, sind diese zu mahnen.
Monatlich muss mindestens ein Mahnlauf durchgeführt werden. Mit der ersten Mahnung wird
mit Androhung einer gebührenpflichtigen zweiten Mahnung eine Zahlungsfrist von zehn Tagen
gewährt. Die Zahlungsfrist bei der zweiten Mahnung beträgt ebenfalls zehn Tage. Mit der
2. Mahnung wird eine Mahngebühr von CHF 35 erhoben sowie die Betreibung angedroht. So-
fern die Forderung nach der 2. Mahnung nicht beglichen wird, ist die Betreibung einzuleiten.
Gleichzeitig sind Forderungen ab Fälligkeit zu verzinsen.
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3.3.5 Buchungsbeleg

Buchungsbelege werden stets zum Nachweis der in den Rechnungswesenapplikationen vorge-
nommenen Transaktionen erstellt. Es gilt der Grundsatz, dass für jede Buchung ein Buchungs-
beleg erstellt wird. Für Buchungen sind mindestens folgende Angaben auf dem Buchungsbeleg
zu erfassen:

- Belegnummer
- Buchungskreis
- Belegdatum (Datum der Erstellung des Belegs)
- Rechnungsjahr
- Kontierung
- Visum materiell
- Visum formell
- Visum der anweisungsberechtigten Person
- Betrag

Auf den Belegen darf grundsätzlich nichts korrigiert werden. Bei handschriftlichen Korrekturen
ist nicht erkennbar, ob diese vor oder nach der Unterschrift des Anweisungsberechtigten ange-
bracht wurden. Ist eine Korrektur notwendig, ist diese wiederum durch Datum und Visum auf
dem Beleg zu bestätigen und falls nötig dem Anweisungsberechtigten mitzuteilen.

3.3.6 Faktura

Folgende Elemente müssen auf allen Fakturen vorhanden sein:

- Bezeichnung der Verwaltungseinheit mit Ort und Ausstellungsdatum
- Vollständige Briefadresse, Telefonnummer und E-Mailadresse
- Genaue Bezeichnung und Datum der Lieferung und/oder Leistung
- Zahladresse (Postkonto, Bankkonto)
- Fortlaufende Rechnungsnummer (eindeutige Fakturanummer, als Zuordnungselement des

Zahlungseinganges)
- Buchungskreisnummer
- Zahlungsfrist (normalerweise 30 Tage netto)
- Vollständige Adresse des Empfängers der Lieferung und/oder Leistung

Verwaltungseinheiten, welche mehrwertsteuerpflichtig sind, müssen neben der eigenen Unter-
nehmens-Identifikationsnummer (UID) mit Zusatz "MWST" den Steuerbetrag oder den Steuer-
satz ausdrücklich als Mehrwertsteuer ausweisen.

3.3.7 Vergabe- und Ausgabenkompetenz und Anweisungsberechtigung

Die Vergabe- und Ausgabenkompetenz beinhaltet die Kompetenz im Aussenverhältnis, d.h. bei
aussenstehenden juristischen oder natürlichen Personen Sach- bzw. Dienstleistungen zu be-
stellen, respektive in Auftrag zu geben. Die bei Vergaben und Ausgaben abzuschliessenden
Verträge werden von den für die Vergabe bzw. Ausgabe zuständigen Stellen unterzeichnet.
Dabei sind Verträge grundsätzlich von mindestens zwei Personen zu unterschreiben. Unterjäh-
rige Vergaben oder Ausgaben im Umfang von maximal CHF 10'000 können mündlich erteilt
werden, sofern die Erstellung eines schriftlichen Vertrags als unzweckmässig erscheint. Für
mehrjährige Vergaben bzw. Ausgaben sind zwecks Inventarführung (vergleiche Kapitel 3.3.2)
ab CHF 5'000 schriftliche Verträge zu erstellen. Vergaben und Ausgaben von mehr als
CHF 1 Mio. müssen durch den Regierungsrat bewilligt werden.

Eine Anweisung stellt den Auftrag für eine Buchung zu Lasten oder zu Gunsten eines Kontos
der Erfolgsrechnung, Investitionsrechnung oder der Bilanz dar. Der Anweisungsberechtigte be-
stätigt, dass die Prüfung der materiellen und formellen Richtigkeit durch die berechtigten Per-
sonen erfolgt ist und von betrügerischen Handlungen keine Kenntnis besteht. Als betrügerische
Handlung gilt sowohl die deliktische Rechnungslegung (z.B. Fälschung von Aufzeichnungen
oder Belegen, absichtliches Weglassen wesentlicher Informationen) als auch die Veruntreuung
von Vermögenswerten.
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3.3.8 Aufbewahrung und Archivierung der Geschäftsbücher

Die Geschäftsbücher, die Buchungsbelege sowie die Revisionsberichte sind während zehn
Jahren aufzubewahren. Die Aufbewahrungsfrist beginnt mit dem Ablauf des Geschäftsjahres.
Als Geschäftsbücher im Sinne der Rechnungs- und Kreditführung gelten:

- Aufgaben- und Finanzplan (Botschaft an den Grossen Rat)
- Jahresbericht mit Jahresrechnung (Botschaft an den Grossen Rat)
- Hauptbuch, bestehend aus Konten der Bilanz, Erfolgs- und Investitionsrechnung inkl. der

darin verbuchten Geschäftsvorfälle
- Nebenbücher wie bspw. Lohnbuchhaltung, Debitoren-, Kreditorenbuchhaltung, Anlagen-

buchhaltung, Inventare
- Sammelvorlagen für Verpflichtungskredite und Nachtragskredite (Botschaft an den Grossen

Rat)
- Verpflichtungskreditabrechnungen

Das Hauptbuch, die Nebenbücher sowie die Buchungsbelege können auf Papier oder elektro-
nisch aufbewahrt werden, soweit dadurch die Übereinstimmung mit den zugrunde liegenden
Geschäftsvorfällen und Sachverhalten gewährleistet ist und sie jederzeit wieder lesbar gemacht
werden können. Die übrigen Geschäftsbücher sowie die Revisionsberichte sind schriftlich und
unterzeichnet aufzubewahren.

3.4 Begriffserklärungen in Kurzform

Abschreibungen

Buchmässiger Aufwand in der Jahresrechnung, der eine Wertberichtigung bei den Aktiven
(Verwaltungsvermögen) bewirkt. Die planmässigen Abschreibungen erfolgen linear vom An-
schaffungswert gemäss Nutzungsdauer der Anlagekategorie.

Aktiven

Finanz- und Verwaltungsvermögen.

Aufgaben- und Finanzplanung

Instrument der mittelfristigen Planung der mutmasslichen Einnahmen und der zu erwartenden
Ausgaben (ordentlicher Aufwand und Investitionen plus Folgekosten) unter bestimmten An-
nahmen.

Bilanz

Wertmässige Gegenüberstellung von Aktiven und Passiven.

Eigenkapital

Bilanzgruppe der Passiven, die zusammen mit dem Fremdkapital den Ausgleich mit den Akti-
ven herstellt.

Erfolgsrechnung

Die Erfolgsrechnung enthält den Aufwand und Ertrag derjenigen Positionen, die nicht unter den
Begriff Investitionen fallen.

Finanzvermögen

Vermögenswerte, die ohne Beeinträchtigung der öffentlichen Aufgabenerfüllung veräussert
werden können.

Fremdkapital

Laufende Verbindlichkeiten, kurzfristige/langfristige Finanzverbindlichkeiten, passive Rech-
nungsabgrenzungen, kurzfristige/langfristige Rückstellungen, Verbindlichkeiten gegenüber
Spezialfinanzierungen im Fremdkapital.
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A-09 Steuern

ÜK-Leistungsziele

1.1.2.1.2 Staatsaufgaben Steuern

1.1.2.2.1 Hauptaufgaben des Staates

1.1.2.2.2 Zuständigkeiten

1.1.2.2.3 Aufgabenverteilung

1.1.3.1.1 Auftrag des Lehrbetriebs

Dokumente im Schweiz. ÜK-Lehrmittel (Überbetriebliche Kurse
BOG und SOG)

Register 05

Register 09 (Abschnitt Steuern)

Vorbereitungsaufgabe (noch auszudrucken und gelöst in den
ÜK-Unterricht mitzubringen)

-
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2 Allgemeine Bestimmungen

2.1 Steuerarten

Der Kanton und die Gemeinden erheben folgende Steuern:

a. Einkommens- und Vermögenssteuern von den natürlichen Personen
b. Gewinn- und Kapitalsteuern von den juristischen Personen
c. Quellensteuern von bestimmten Steuerpflichtigen
d. Grundstückgewinnsteuern
e. Erbschafts- und Schenkungssteuern

2.2 Steuerfüsse

Der Steuerfuss für die Kantonssteuern wird jährlich vom Grossen Rat festgesetzt. Der Steuer-
fuss für die Gemeindesteuern wird jährlich von der Gemeindeversammlung oder durch Urnen-
abstimmung festgelegt. Über den Steuerfuss der Landeskirchen entscheidet die Kirchgemein-
deversammlung.

Der Kantonssteuerfuss setzt sich im Jahre 2016 wie folgt zusammen:

Ordentliche Kantonssteuer 94 %

Finanzausgleich 0 %

Spitalsteuer-Zuschlag 15 %
Total Kantonssteuer 109 %

2.3 Natürliche Personen

Kinder sind für ihr Erwerbseinkommen grundsätzlich ab Geburt selbstständig steuerpflichtig.
Das übrige Einkommen sowie das Vermögen werden jedoch bis zur Mündigkeit der Kinder den
Inhabern der elterlichen Sorge zugerechnet. Normalerweise werden die Kinder mit Beginn des
Jahres, in dem sie mündig (18 Jahre alt) werden, im Steuerregister erfasst.

Bei Verheirateten wird das Einkommen und Vermögen beider Ehegatten zusammengerechnet.
Der Güterstand spielt keine Rolle. Sie haften solidarisch für die Gesamtsteuer. Die Solidarhaf-
tung entfällt nur bei Ehetrennung oder Zahlungsunfähigkeit eines Ehegatten. Eingetragene
Partnerschaften sind der Ehe gleichgestellt.

2.4 Personengesellschaften

Kollektiv- und Kommanditgesellschaften sowie einfache Gesellschaften werden nicht als solche
besteuert. Die Einkommens- und Vermögenssteuern, Grundstückgewinne und Vermögensan-
fälle werden den Teilhabern anteilmässig zugerechnet.

2.5 Juristische Personen

Als juristische Personen im steuerlichen Sinn gelten Gesellschaften mit eigener Rechtspersön-
lichkeit. Darunter fallen die Aktiengesellschaften, die Gesellschaften mit beschränkter Haftung,
die Genossenschaften, die Vereine und Stiftungen, die Körperschaften und Anstalten des öf-
fentlichen Rechtes (z.B. SBB, Kantonalbanken). Die Kapital- und Gewinnbesteuerung der juris-
tischen Personen wird vom Kantonalen Steueramt vorgenommen.

Die gesetzlichen Bestimmungen über die juristischen Personen werden in diesen Textgrundla-
gen nicht weiter behandelt.
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3 Einkommens- und Vermögenssteuern

3.1 Bemessungsgrundlagen und allgemeine Bestimmungen

3.1.1 Steuerpflicht

- Persönliche Zugehörigkeit: Steuerpflichtig sind Personen, die ihren steuerrechtlichen Wohn-
sitz im Kanton bzw. in der Gemeinde haben. Der steuerrechtliche Wohnsitz ergibt sich meis-
tens aus der Absicht des dauernden Verbleibens. Diese Steuerpflicht nennt man auch pri-
märe Steuerpflicht.

- Wirtschaftliche Zugehörigkeit: Personen ohne Wohnsitz sind auf Grund wirtschaftlicher Zu-
gehörigkeit steuerpflichtig, wenn sie im Kanton bzw. in der Gemeinde einen Geschäftsbe-
trieb oder Grundstücke besitzen (Eigentum oder Nutzniessung). Diese Steuerpflicht nennt
man auch sekundäre Steuerpflicht.

3.1.2 Beginn und Ende der Steuerpflicht mit zeitlichen Grundlagen

Die Steuerpflicht beginnt mit der Wohnsitznahme (primäre Steuerpflicht) oder dem Erwerb von
steuerbaren Werten (sekundäre Steuerpflicht) und endet mit dem Tod, Wegzug aus dem Kan-
ton oder Wegfall der im Kanton steuerbaren Werte.

Zuständig für die Zustellung der Steuererklärung, die Steuerveranlagung und den Steuerbezug
ist jener Kanton bzw. Gemeinde, in welcher die steuerpflichtige Person am Ende der Steuerpe-
riode oder Steuerpflicht Wohnsitz begründet. Bei Zuzug aus einem anderen Kanton oder einer
anderen aargauischen Gemeinde wird der Beginn der Steuerpflicht auf den 1. Januar der lau-
fenden Steuerperiode zurückverlegt, sofern die Steuerpflicht auch am Ende der Steuerperiode
noch besteht. Beim Wegzug in einen anderen Kanton oder eine andere aargauische Gemeinde
wird das Ende der Steuerpflicht auf den 31. Dezember der letzten Steuerperiode zurückverlegt.

Bsp. Zuzug:

Zuzug vom Kanton Zürich per 01.05.2016. Die Steuerperiode beginnt ab 01.01.2016. Für die
Steuerperiode 2016 sind sämtliche Einkünfte und Aufwendungen des Jahres 2016 massge-
bend.

Bsp. Wegzug:

Wegzug in eine andere aarg. Gemeinde per 31.08.2016. Die Steuerpflicht endet per
31.12.2015. Sämtliche Einkünfte und Aufwendungen des Jahres 2016 sind in der neuen Ge-
meinde zu versteuern.

Die Einkommens- und Vermögenssteuern werden jedes Jahr veranlagt. Als Steuerperiode gilt
das Kalenderjahr. Die Steuerperiode ist mit der Bemessungsperiode identisch. Die Steuerver-
anlagung wird nach Ablauf der betreffenden Steuerperiode vorgenommen.

Bei Heirat werden beide Eheleute für die ganze Steuerperiode gemeinsam besteuert.

Bei Scheidung oder bei tatsächlicher Trennung werden beide Ehegatten für die ganze Steuer-
periode getrennt besteuert.

Bei Beginn und Ende einer wirtschaftlichen (sekundären) Zugehörigkeit besteht die beschränk-
te Steuerpflicht für die ganze Steuerperiode, also immer vom 1.1. bis 31.12.

3.1.3 Unterjährige Steuerpflicht

Bei Zuzug aus dem Ausland und Wegzug ins Ausland, Todesfall sowie Eintritt/Austritt aus/in die
Quellensteuer erfolgt keine Zurückverlegung des Eintritts- oder Austrittsdatums, sondern eine
Abrechnung der Steuerpflicht nach dem Ereignisdatum. Dies ergibt eine sogenannte unterjähri-
ge Steuerpflicht. Dabei wird die Steuer auf den in diesem Zeitraum erzielten Einkünften erho-
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ben. Die regelmässig fliessenden Einkünfte sind für die Berechnung des satzbestimmenden
Einkommens auf 12 Monate umzurechnen. Die unregelmässigen Faktoren werden nicht umge-
rechnet.

Bsp: Zuzug vom Ausland am 01.05.2016. Die Steuerpflicht beginnt ab 01.05.2016. Für diese
unterjährige Steuerperiode sind sämtliche Einkünfte und Aufwendungen aus der Zeit vom
01.05.2016 bis 31.12.2016 massgebend.

Bei Tod eines Ehegatten werden beide bis zum Todestag gemeinsam besteuert. Danach be-
ginnt die alleinige Steuerpflicht des überlebenden Ehegatten. Somit ergeben sich zwei unterjäh-
rige Steuerveranlagungen.

3.1.4 Steuerausscheidung

Grundsätzlich werden das Einkommen und das Vermögen am Wohnsitz besteuert. Ausnahmen
bilden die Geschäftsbetriebe und die Grundstücke ausserhalb des Wohnsitzkantons. Diese
Werte müssen mittels Steuerausscheidung auf die betreffenden Kantone verteilt werden, sind
aber für die Satzbestimmung zu berücksichtigen.

Besitzt eine Person in einer anderen aargauischen Gemeinde eine Liegenschaft oder Ge-
schäftsvermögen, wird keine Steuerausscheidung zwischen den Gemeinden vorgenommen.
Einkommen und Vermögen sind dabei ausschliesslich am Wohnsitz zu versteuern.

3.2 Einkommenssteuer

Einkommenssteuerpflichtig sind:

- Einkünfte aus unselbstständiger Tätigkeit: Lohn inkl. Provisionen, Zulagen, Dienstaltersge-
schenke, Treueprämien, Gratifikationen, Trinkgelder, Naturalbezüge, Spesen, Mitarbeiterbe-
teiligungen usw.

- Steuerpflichtig ist der Nettolohn, der sich aus Bruttolohn abzüglich der Beiträge an
AHV/IV/ALV/EO, Pensionskasse und Unfallversicherung ergibt.

- Einkünfte aus selbstständiger Tätigkeit: Gewinne aus Geschäfts- und Landwirtschaftsbetrie-
ben.

- Nebenerwerb: aus unselbstständiger und selbstständiger Tätigkeit.
- Renten: AHV- und IV-Renten sind zu 100 % steuerbar. Renten aus der Pensionskasse sind

ebenfalls zu 100 % steuerbar. Falls sie vor dem 01.01.2002 zu laufen begonnen haben, sind
diese zu 80 % steuerbar. Leibrenten aus privaten Kapitalversicherungen sind zu 40 %, Ren-
ten der SUVA und alle übrigen Renten zu 100 % steuerbar.

- Ersatzeinkünfte: Arbeitslosengelder, Erwerbsausfallentschädigungen und Taggelder aus
Versicherungen sind zu 100 % steuerbar.

- Erträge aus Wertschriften und Kapitalanlagen: Alle Zinsen aus Sparguthaben, Darlehen,
Obligationen, Anlagefonds sowie Dividenden.

- Ertrag aus Beteiligungen: Unter bestimmten Voraussetzungen werden Beteiligungserträge
nur zu 40 % besteuert.

- Erträge bei Auszahlungen von Einmalprämienversicherungen: sofern sie nicht der Vorsorge
dienen.

- Lotteriegewinne: sind auf dem Wertschriftenverzeichnis zu deklarieren.
- Unterhaltszahlungen: Steuerpflichtig sind sowohl persönliche Alimente wie Unterhaltsbeiträ-

ge für minderjährige Kinder.
- Ertrag aus unverteilten Erbschaften: z.B. Anteil an Liegenschafts- oder Wertschriftenertrag.
- Einkünfte aus Liegenschaften: Steuerbar sind der Eigenmietwert und die Mietzinserträge.

Davon abziehbar sind die werterhaltenden Unterhaltskosten sowie Investitionen, die dem
Energiesparen dienen. Anstelle der effektiven Kosten kann ein Pauschalabzug von 10 %
(Gebäude am 1. Januar bis und mit 10 Jahre alt) oder 20 % (über 10 Jahre) gemacht wer-
den.

- Kapitalzahlungen für Vorsorgeleistungen Säule 2 und Säule 3a sowie für übrige Kapitalzah-
lungen mit Vorsorgecharakter unterliegen einer separaten Jahressteuer (Abschnitt 3.2.2).
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Nicht einkommenssteuerpflichtig sind:

- Erbschaften und Schenkungen: Diese unterliegen aber der Erbschafts- und Schenkungs-
steuer.

- Kapitalzahlungen aus Lebensversicherungen: ausgenommen Einmalprämienversicherun-
gen, welche nicht der Vorsorge dienen sowie berufliche Vorsorge (Säule 2) und gebundene
Vorsorge (Säule 3a).

- Ergänzungsleistungen sowie Hilflosenentschädigungen.
- Unterstützungsleistungen: Aus öffentlichen oder privaten Mitteln.
- Militär-, Feuerwehr- und Zivilschutzsold: Steuerbar sind aber die Erwerbsersatzentschädi-

gungen.
- Genugtuungsleistungen.
- Private Kapitalgewinne: Steuerpflichtig sind aber Gewinne aus Veräusserungen von Grund-

stücken.
- Glücksspiel-Gewinne in Spielbanken: Alle anderen Gewinne aus Glücksspielen sind aber

wie die Lotteriegewinne steuerpflichtig.

Von den steuerbaren Einkünften sind folgende Abzüge möglich:

- Berufsauslagen
1. Fahrtkosten für den Arbeitsweg: Normalerweise sind die Kosten für die öffentlichen Ver-

kehrsmittel abziehbar. Bei Benützung eines Privatautos für den Arbeitsweg ist eine Be-
gründung nötig. Bei der direkten Bundessteuer ist dieser Abzug in jedem Fall auf CHF
3'000 beschränkt.

2. Mehrkosten auswärtige Verpflegung: CHF 15.00 pro Mahlzeit, max. CHF 3'200.00 pro
Jahr. Bei Verbilligung der Mahlzeit durch den Arbeitgeber oder bei Kantinenverpflegung
wird der halbe Ansatz gewährt.

3. Pauschalabzug: Dieser Abzug beinhaltet die allgemeinen Auslagen für EDV, Fachlitera-
tur, Arbeitszimmer, Berufskleider usw. und beträgt 3% vom Nettolohn, mind.
CHF 2'000.00, max. CHF 4'000.00.

4. Anstelle des Pauschalabzugs können auch die höheren effektiven Kosten abgezogen
werden.

5. Auswärtiger Wochenaufenthalt: Mehrkosten infolge grosser Distanz zwischen Wohn- und
Arbeitsort.

6. Weiterbildung: Kosten, die mit dem Beruf zusammenhängen.
7. Berufsverbandsbeiträge: max. CHF 300.00.
8. Nebenerwerbsabzug: 20 % der Einkünfte, mind. CHF 800.00 / höchstens CHF 2'400.00.

- Schuldzinsen: Nicht abzugsberechtigt sind Amortisation (Rückzahlung von Kapital) und
Leasingzinsen.

- Unterhaltsbeiträge: Alimente an den geschiedenen oder getrennt lebenden Ehegatten und
dessen minderjährige Kinder.

- Rentenleistungen: abziehbar sind 40 % der bezahlten Leibrenten.
- Einkäufe Säule 2 und Beiträge Säule 3a: Einkaufsbeiträge in die berufliche Vorsorge im

Rahmen des BVG ohne die laufenden Beiträge (sind beim Nettolohn berücksichtigt). Bei
den Beiträgen an die gebundene Selbstvorsorge (Säule 3a) sind die Maximalabzüge zu be-
achten.

- Versicherungsprämien: Pauschalbetrag für Prämien an Krankenkassen und Lebensversi-
cherungen sowie für die Zinsen von Sparkapitalien.

- CHF 4'000.00 für Verheiratete und CHF 2'000.00 für die übrigen Steuerpflichtigen.
- AHV-Beiträge Nichterwerbstätiger: Die AHV-Beiträge der Erwerbstätigen sind bereits beim

Nettolohn berücksichtigt.
- Zuwendungen an politische Parteien: bis max. CHF 10‘000.00.
- Freiwillige Zuwendungen: Spenden an Institutionen, die infolge öffentlicher oder gemeinnüt-

ziger Zwecke steuerbefreit sind, sofern diese CHF 100.00 erreichen.
- Vermögensverwaltungskosten: Ausgaben für die Verwaltung und Verwahrung von Wert-

schriften (Safe, Depot usw.).
- Zweitverdienerabzug: CHF 600.00 vom tieferen Einkommen, wenn beide Ehegatten er-

werbstätig sind.
- Krankheitskostenabzug: Selbstbehalte für Arzt-, Zahnarzt-, Spitalkosten, abzüglich 5 % vom

Nettoeinkommen.
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- Behinderungsbedingte Kosten: Zusatzkosten im Zusammenhang mit einer dauernden phy-
sischen oder psychischen Beeinträchtigung können vollumfänglich vom steuerbaren Ein-
kommen abgesetzt werden.

- Kinderbetreuungsabzug: Höchstens CHF 10'000.00 für die nachgewiesenen Kosten für die
Drittbetreuung jedes Kindes unter 16 Jahren. Bei der direkten Bundessteuer bis 14 Jahre.

- Aus- und Weiterbildungskosten bis zu CHF 12'000. Ausgenommen ist die Erstausbildung.

Vom Reineinkommen werden folgende Steuerfreibeträge (Sozialabzüge) gewährt:

- Kinderabzug: CHF 7'000.00 pro Jahr für jedes Kind bis zum 14. Altersjahr, CHF 9'000.00 bis
zum 18. Altersjahr sowie CHF 11'000.00 für jedes volljährige Kind in Ausbildung, sofern die
steuerpflichtige Person mehr als die Hälfte seines Unterhaltes bestreitet.

- Unterstützungsabzug: CHF 2'400.00 pro Jahr für jede unterstützungsbedürftige erwerbsun-
fähige Person, für welche die steuerpflichtige Person den Unterhalt in mind. dieser Höhe
bestreitet.

- Invalidenabzug: CHF 3'000.00 für jede Person, die mind. eine halbe IV- oder SUVA-Rente
oder eine Hilflosenentschädigung der AHV/IV bezieht. Soweit gleichzeitig behinderungsbe-
dingte Kosten berücksichtigt werden, entfällt der Abzug.

- Betreuungsabzug: CHF 3'000.00 für Steuerpflichtige, die im gleichen Haushalt pflegebedürf-
tige Personen betreuen.

- Kleinverdienerabzug: Bei Reineinkommen unter CHF 35'000.00 wird ein gestaffelter Abzug
zwischen CHF 1'000.00 und CHF 12'000.00 gewährt.

Nicht abziehbar sind die übrigen Kosten und Aufwendungen wie:

- Haushaltungskosten: Privater Lebensaufwand.
- Kosten der Erstausbildung.
- Schuldentilgung: Amortisation, Rückzahlung von Schulden.
- Anschaffung von Vermögensgegenständen.
- Bundes-, Kantons- und Gemeindesteuern.

3.2.1 Steuertarif

Für die Berechnung der Steuern gibt es je einen Tarif für Einkommen und Vermögen. Die Tarife
sind progressiv gestaltet. Die Einkommenssteuer berechnet sich in Prozenten des steuerbaren
Einkommens; die Vermögenssteuer in Promille des steuerbaren Vermögens.
Bei der Einkommenssteuer gilt für Verheiratete und Personen, die mit Kindern zusammenleben,
für die ein Kinderabzug gewährt werden kann, der Tarif B. Das bedeutet, dass der Steuersatz
des hälftigen steuerbaren Einkommens angewendet wird.

Für alle übrigen Personen gilt Tarif A, das heisst der volle Tarif.
Der Tarif richtet sich nach den Verhältnissen am Ende der Steuerperiode (31.12.) oder am En-
de der Steuerpflicht.

Der Vermögenssteuertarif ist für alle Steuerpflichtigen gleich.

3.2.2 Kapitalabfindungen mit Vorsorgecharakter

Folgende Auszahlungen unterliegen getrennt vom übrigen Einkommen einer einmaligen Jah-
ressteuer zu 30 % des Tarifs (Mindestsatz 1 %):

- Kapitalzahlungen aus beruflicher Vorsorge (Säule 2)
- Kapitalzahlungen aus gebundener Vorsorge (Säule 3a)
- Übrige Kapitalzahlungen mit Vorsorgecharakter (u.a. bei Tod und Invalidität)
- Abgangsentschädigungen des Arbeitgebers mit Vorsorgecharakter

Bei Kapitalauszahlungen besteht die Steuerpflicht dort, wo die steuerpflichtige Person im Zeit-
punkt der Fälligkeit Wohnsitz hat.
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7 Vollzug und Verfahren

7.1 Behörden

7.1.1 Aufsichtsbehörde

Die Steuerbehörden unterstehen hinsichtlich ihrer Amtsführung der Aufsicht des Departements
Finanzen und Ressourcen.

Das Kantonale Steueramt leitet den Vollzug des Gesetzes und sorgt für richtige und gleichmäs-
sige Steuerveranlagungen und einen einheitlichen Steuerbezug.

7.1.2 Steuerbehörden

Das Kant. Steueramt ist nicht nur Aufsichts-, sondern auch Veranlagungs- und Bezugsbehör-
de. Es veranlagt die Erbschafts- und Schenkungssteuern, die Aktiensteuern und ist verantwort-
lich für die Durchführung der Quellenbesteuerung, der Nachbesteuerung sowie die Ausfällung
von Bussen bei Verletzung der Verfahrenspflichten. Ihm obliegt kraft Bundesrecht auch die
Verwaltung der direkten Bundessteuer und der Verrechnungssteuer.

Die Steuerkommission beurteilt die Steuerpflicht und nimmt die Veranlagung der Einkom-
mens-, Vermögens- und Grundstückgewinnsteuern vor und behandelt die Einsprachen. Die
Veranlagung wird in der Regel durch eine Delegation der Steuerkommission, bestehend aus
Steuerkommissär/in und Steueramtsvorsteher/in, vorgenommen. Nur in Ausnahmefällen erfolgt
die Veranlagung durch die Gesamtsteuerkommission (Vorladungsbegehren, vorbestimmte
ausgewählte Fälle, welche die Delegation der Gesamtkommission von sich aus vorlegt). Der
Gesamtkommission gehören die Steuerkommissärin/der Steuerkommissär, die Steueramtsvor-
steherin/der Steueramtsvorsteher und 3 vom Volk gewählte Gemeindevertreter (+ 1 Ersatzmit-
glied) an.

Das Gemeindesteueramt hat die Aufgabe, die Veranlagungen vorzubereiten, insbesondere:

- Prüfen der Steuererklärungen auf ihre formelle Vollständigkeit und Richtigkeit
- Einfordern von fehlenden Ausweisen und Belegen
- Ausarbeiten der Steuerveranlagungen
- Eröffnen der Veranlagungsverfügung und der Einspracheentscheide
- Führen des Protokolls der Steuerkommission
- Administrative Arbeiten für die Grundstückschätzungsbehörde
- Führen der notwendigen Kontrollen und Register

7.1.3 Steuerjustizbehörden

Das Spezialverwaltungsgericht, Abteilung Steuern, ist eine unabhängige richterliche In-
stanz. Es beurteilt die mit Rekurs weitergezogenen Einspracheentscheide der Steuerkommissi-
onen und des Kantonalen Steueramtes. Das Verwaltungsgericht ist das letztinstanzliche
Steuergericht des Kantons. Entscheide des Verwaltungsgerichtes können mit Beschwerde an
das Bundesgericht weitergezogen werden.

7.1.4 Amtsgeheimnis / Amtshilfe

Die Mitglieder der Steuerbehörden, die Mitarbeiter der Steuerämter, die Mitglieder der Steuer-
justizbehörden und die amtlich bestellten Sachverständigen sind verpflichtet, über die bekannt-
gewordenen Verhältnisse der Steuerpflichtigen Stillschweigen zu bewahren und Dritten keine
Einsicht in die Steuerakten zu gewähren.

In bestimmten Fällen kann das Departement Finanzen und Ressourcen Ausnahmen bewilligen.
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Als Anhaltspunkte dienen z.B.:

- Lebensaufwand/-situation des Steuerpflichtigen
- Vermögensveränderung/-entwicklung
- Erfahrungszahlen

Bei Einsprachen haben nach Ermessen veranlagte Pflichtige die Unrichtigkeit der Veranlagung
nachzuweisen = Umkehr der Beweislast.

7.3.2 Eröffnung der Veranlagungsverfügung

In der Veranlagungsverfügung werden

- das steuerbare Einkommen und Vermögen
- die Steuersätze und die Steuerbeträge festgelegt.

Abweichungen von der Selbstdeklaration werden der steuerpflichtigen Person mit der Eröffnung
der Veranlagungsverfügung schriftlich bekannt gegeben. Alle Verfügungen und Entscheide
müssen eine Rechtsmittelbelehrung enthalten.

7.3.3 Rechtsmittelfristen

Die im Gesetz vorgesehenen Fristen beginnen mit dem auf die Eröffnung der Verfügung oder
des Entscheides folgenden Tag zu laufen. Einsprachen, Rekurse und Beschwerden sind innert
30 Tagen einzureichen. Diese Frist kann nicht erstreckt werden.

7.4 Einsprache,- Rekurs- und Beschwerdeverfahren

7.4.1 Form und Inhalt der Rechtsmittel

- Schriftlich verfasst und unterzeichnet
- Angabe, gegen welche Punkte der Veranlagung sich das Rechtsmittel richtet (Antrag)
- Begründung
- Beweismittel sind beizulegen oder, sofern dies nicht möglich ist, genau zu bezeichnen

Werden im Einspracheverfahren Unterlagen und Beweismittel trotz Aufforderung und Hinweis
auf die Säumnisfolgen fahrlässig oder vorsätzlich nicht eingereicht, können diese im Rekurs-
und Beschwerdeverfahren nicht mehr berücksichtigt werden.

7.4.2 Zusammenfassung

Rechtsmittel Instanz Entscheid

Einsprache Steuerkommission Einspracheentscheid

Rekurs
Spezialverwaltungsgericht,
Abteilung Steuern

Rekursentscheid

Beschwerde Verwaltungsgericht Beschwerdeentscheid

Staatsrechtliche Beschwerde Bundesgericht Bundesgerichtsentscheid

7.4.3 Verletzung von Verfahrenspflichten

Wer einer gesetzlichen Pflicht trotz Mahnung fahrlässig oder vorsätzlich nicht nachkommt, ins-
besondere wer die Steuererklärung nicht abgibt, wird mit einer Ordnungsbusse, welche das
Kant. Steueramt verfügt, bestraft.
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8 Bezug, Erlass und Sicherung der Steuern und Bussen

8.1 Steuerbezug

Bezugsbehörde für die Einkommens- und Vermögenssteuern, die Grundstückgewinnsteuern
sowie die Erbschafts- und Schenkungssteuern ist der Gemeinderat, der die zuständige Amts-
stelle bestimmt. Dies ist meist die Finanzverwaltung. Der Bezug der übrigen Steuern erfolgt
durch das Kantonale Steueramt.

8.2 Fälligkeit

Die periodisch geschuldeten Steuern sind bis 31. Oktober des Steuerjahres zu bezahlen.

Die Fälligkeit tritt auch ein, wenn die Steuer aufgrund einer provisorischen Rechnung gefordert
wird oder wenn gegen die Veranlagung ein Rechtsmittel ergriffen wurde.

8.3 Skonto und Zinsen

Auf Zahlungen, die bis zum 31. Oktober des Steuerjahres geleistet werden sowie auf zuviel be-
zahlten Steuern wird ein Vergütungszins gewährt. Offensichtlich übersetzte, nicht in Rechnung
gestellte Zahlungen können zurückbezahlt werden. Für das Jahr 2016 beträgt der Zinssatz
0.1 %. Vergütungszinsen für Vorauszahlungen bis 31. Oktober sind steuerfrei.

8.4 Provisorische Rechnung

Für periodisch geschuldete Steuern wird für jede Steuerperiode in der Höhe des mutmasslichen
Steuerbetrags eine provisorische Rechnung zugestellt.

Bei Steuerpflichtigen, die bis zum Abgabetermin der Steuererklärung die provisorische Rech-
nung noch nicht bezahlt haben, kann die Höhe der zu bezahlenden provisorischen Rechnung in
einer Verfügung festgestellt werden. Diese Verfügung ist in Sachen Bezug (Betreibung usw.)
einer definitiven Steuerveranlagung gleichgestellt.
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K-10 Bau, Verkehr und Umwelt

ÜK-Leistungsziele

1.1.3.1.1 Auftrag des Lehrbetriebs

1.1.4.1.3 Massnahmen des Standortmarketings

Dokumente im Schweiz. ÜK-Lehrmittel (Überbetriebliche Kurse
BOG und SOG)

Register 04

Register 09 (Abschnitt Raumplanung und Bau)

Vorbereitungsaufgabe (noch auszudrucken und gelöst in den
ÜK-Unterricht mitzubringen)

-
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4.6.4 Grenz- und Gebäudeabstand

Der Grenzabstand ist die kürzeste Entfernung zwischen Fassade und Grundstücksgrenze. So-
weit in der Bau- und Nutzungsordnung nichts anderes festgelegt ist, können die Grenz- und
Gebäudeabstände durch einen mit dem Baugesuch einzureichenden Dienstbarkeitsvertrag re-
duziert oder aufgehoben werden. Ausgenommen sind Abstände gegenüber Mehrfamilienhäu-
sern (Gebäude mit vier und mehr Wohneinheiten).

Der Gebäudeabstand ist die kürzeste Entfernung zwischen zwei Fassaden.

4.6.5 Waldabstand

Kürzeste Entfernung zwischen Fassade und Waldgrenze.
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4.7 Strassen

4.7.1 Öffentliche Strassen

Dem Gemeingebrauch offenstehende Strassen:

- Kantons- und Nationalstrassen (im Eigentum von Staat und Bund))
- Gemeindestrassen (im Eigentum der Gemeinde)
- Privatstrassen, die dem Gemeingebrauch zugänglich sind (im Eigentum Privater)

Für den Gemeingebrauch offenstehende Strasse gilt das Strassenverkehrsrecht sowie die öf-
fentlich-rechtlichen Vorschriften (zum Beispiel Baugesetz) über die Beschaffenheit von Stras-
sen.

4.7.2 Privatstrassen

Dem Gemeingebrauch nicht zugängliche Strassen im Eigentum Privater unterstehen dem Zivil-
recht.

4.7.3 Bau- und Unterhaltspflicht

Durch die betreffenden Eigentümer.

4.7.4 Finanzierung

Kantonsstrassen
Durch den Kanton für den Bau, Unterhalt und Betrieb. Einnahmen werden in einer Spezi-
alfinanzierung "Strassenrechnung" verbucht. Die Gemeinden haben an den Neubau und
Ausbau der Innerortsstrecken der Kantonsstrassen und deren Bestandteile Beiträge zu
leisten.

Gemeindestrassen

Durch die Gemeinde. Die Gemeinden sind verpflichtet, Erschliessungsbeiträge zu erheben. Der
Regierungsrat bestimmt die Mindestansätze.

Privatstrassen

Durch die Eigentümer. Kanton und Gemeinde leisten nach Massgabe des öffentlichen Interes-
ses Beiträge an Bau, Erneuerung und Änderung von Privatstrassen, die dem Gemeingebrauch
offen stehen.

4.8 Gewässer

Jedes dauernd oder periodisch Wasser führende Gerinne gilt, wenn es das Grundstück seines
Ursprungs verlassen hat, als öffentliches Gewässer, sofern kein privates Eigentum nachgewie-
sen werden kann. Alle öffentlichen Gewässer sind in der Regel Eigentum des Kantons. Die
Gemeinden haben nach Massgabe der Verursachung und der Interessen Beiträge an den Un-
terhalt zu leisten.

4.9 Gewässerschutz im Kanton

Das Gewässerschutzrecht unterstellt die ober- und unterirdischen natürlichen und künstlichen,
öffentlichen und privaten Gewässer mit Einschluss der Quellen dem Schutz gegen Verunreini-
gung. Jedermann untersteht einer Sorgfaltspflicht. Das Einbringen von gewässerverunreinigen-
den Stoffen oder Gasen ist untersagt. Müssen Stoffe oder Gase den Gewässern übergeben
werden, so müssen sie vorher gereinigt werden. Die Einleitungen bedürfen einer Bewilligung.
Im Bereich der öffentlichen und den öffentlichen Zwecken dienenden privaten Kanalisationen
sind alle Abwässer an diese anzuschliessen. Bewilligungen von Neu- und Umbau von Bauten
und Anlagen aller Art innerhalb der Bauzonen dürfen nur erteilt werden, wenn der Anschluss an
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die Kanalisation gewährleistet ist. Einem qualifizierten Schutz sind die Grundwasservorkommen
unterstellt.
Da die Kläranlagen durch das Einleiten von sauberem Wasser (Fremdwasser) wie Sickerwas-
ser, Überlaufwasser von Reservoiren und Brunnen sowie Bachwasser in das Kanalisationsnetz
stark belastet werden, soll gemäss revidiertem Gewässerschutzgesetz „unverschmutztes“ Ab-
wasser vorzugsweise versickert oder einem Oberflächengewässer zugeführt werden. Den Klär-
anlagen soll nur noch „verschmutztes“ Abwasser zugeführt werden. Dieser neuen Entwässe-
rungsphilosophie wird auch im Generellen Entwässerungsplan (GEP) Rechnung getragen, in-
dem der Zustand der Oberflächengewässer und der Abwasseranlagen sowie die Versicke-
rungsmöglichkeiten in die Planung miteinbezogen werden müssen.
Im Abwasserreglement werden die technischen Vorschriften festgelegt sowie die Anschluss-
pflicht, das Bewilligungsverfahren und die Abgaben der Grundeigentümer geregelt.

4.10 Verwaltungszwang und Verwaltungsstrafe

Die Einhaltung der Bauvorschriften kann durchgesetzt werden durch:

- Einstellung der Arbeiten (Baustopp)
- Ersatzvornahme. Eine Behörde lässt die dem Privaten obliegende Handlung auf dessen

Kosten verrichten.
- Aussprechen von Bussen bis CHF 2’000.00 durch Strafbefehl. Bei Bussen von über

CHF 2’000.00 erstattet der Gemeinderat bei der Staatsanwaltschaft Strafanzeige. Die ma-
ximale Bussenhöhe beträgt CHF 50'000.00.
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A-11 Personalrecht, Organisation und Führung

ÜK-Leistungsziele

1.1.5.1.1 Organigramm

1.1.5.1.3 Öffentlich-rechtliches Anstellungsverhältnis

Dokumente im Schweiz. ÜK-Lehrmittel (Überbetriebliche Kurse
BOG und SOG)

Register 16

Vorbereitungsaufgabe (noch auszudrucken und gelöst in den
ÜK-Unterricht mitzubringen)

Register 16 + Personalreglement und Organigramm Lehrbetrieb sowie OR mitnehmen
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A-12 Kundenorientierung

ÜK-Leistungsziele

1.1.2.3.1 Gesprächstechniken

1.1.4.1.2 Werte/Verhalten/Umgangsformen

Dokumente im Schweiz. ÜK-Lehrmittel (Überbetriebliche Kurse
BOG und SOG)

Register 02

Register 08

Vorbereitungsaufgabe (noch auszudrucken und gelöst in den
ÜK-Unterricht mitzubringen)

-



13

Modul 13 Ausgabe Januar 2017

A-13 Soziale Sicherheit

ÜK-Leistungsziele

1.1.3.1.1 Auftrag des Lehrbetriebs

Dokumente im Schweiz. ÜK-Lehrmittel (Überbetriebliche Kurse
BOG und SOG)

Register 09 (Abschnitt Soziales)

Vorbereitungsaufgabe (noch auszudrucken und gelöst in den
ÜK-Unterricht mitzubringen)

-
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1.4 Mutterschaftsentschädigung

Erwerbstätige Mütter erhalten ab dem Tag der Niederkunft für 98 Tage 80 % des durchschnittli-
chen vor der Niederkunft erzielten Erwerbseinkommens, jedoch max. CHF 196.00 pro Tag.

Anspruchsberechtigt sind Mütter, die in den letzten neun Monaten unmittelbar vor der Nieder-
kunft im Sinne des AHV-Gesetzes obligatorisch versichert waren und während dieser Zeit min-
destens fünf Monate lang eine Erwerbstätigkeit ausgeübt haben und im Zeitpunkt der Nieder-
kunft als Arbeitnehmerin oder Selbständigerwerbende gelten. (Anspruch haben auch Bezüge-
rinnen, die wegen Arbeitslosigkeit, Krankheit, Unfall oder Invalidität ein Taggeld beziehen, das
auf einem vorangegangenen Lohn berechnet wurde.)

1.5 Familienzulagen

Anspruch auf Familienzulagen ausserhalb der Landwirtschaft haben unter gewissen Voraus-
setzungen Selbständigerwerbende, Nichterwerbstätige und Arbeitnehmende.

Man unterscheidet zwischen Kinderzulagen (bis zum 16. Altersjahr) und Ausbildungszulagen
(bis zum 25. Altersjahr). Anspruch auf Ausbildungszulagen besteht nur, wenn sich die/der Ju-
gendliche in Ausbildung befindet. Die Kinderzulagen betragen CHF 200.00, die Ausbildungszu-
lagen CHF 250.00 im Monat.

Landwirte und deren Angestellte haben unter gewissen Voraussetzungen ebenfalls Anspruch
auf Familienzulagen. Im Talgebiet betragen die Kinderzulagen CHF 200.00 und die Ausbil-
dungszulagen CHF 250.00 pro Monat. Im Berggebiet erhöht sich dieser Betrag um jeweils CHF
20.00 pro Monat.

Landwirtschaftliche Angestellte können unter gewissen Voraussetzungen zusätzlich einen An-
spruch auf Haushaltungszulagen geltend machen. Diese beträgt CHF 100.00 im Monat.
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2 Arbeitslosenversicherung/Arbeitsvermittlung

Seit dem 1. April 1977 ist die Arbeitslosenversicherung für die in der Schweiz tätigen Arbeit-
nehmenden obligatorisch. Das Gesetz will den versicherten Personen einen angemessenen
Ersatz garantieren für Erwerbsausfälle wegen:

a. Arbeitslosigkeit
b. Kurzarbeit
c. Schlechtem Wetter
d. Zahlungsunfähigkeit des Arbeitgebers

Alle Arbeitnehmenden sind von Gesetzes wegen aufgrund ihrer Beschäftigung versichert. Die
Versicherten haben dazu nichts vorzukehren. Die Beiträge sind mit der AHV zu entrichten.

2.1 Aufgaben der regionalen Arbeitsvermittlungszentren (RAV)

Zentralstelle für die Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung ist das Kantonale Amt für
Wirtschaft und Arbeit (AWA). Der Kanton betreibt regionale Arbeitsvermittlungszentren (RAV).
Diesen obliegt die Kontrolle der Versicherten, mit denen sie in angemessenen Zeitabständen,
jedoch mindestens alle zwei Monate, ein Beratungs- und Kontrollgespräch zu führen haben.
Die RAV unterstützen und fördern Stellensuchende, insbesondere Arbeitslose oder unmittelbar
von Arbeitslosigkeit Bedrohte, bei der Wiedereingliederung in den Erwerbsprozess. Zu diesem
Zweck vermitteln sie Arbeit und beraten und informieren in Arbeitsmarkt-, Weiterbildungs- und
Umschulungsfragen. Sie arbeiten eng mit Gemeinden, Arbeitslosenkassen, Arbeitgeberfirmen,
Arbeitnehmer- und Arbeitgeberorganisationen, Berufsberatungsstellen, privaten Arbeitsvermitt-
lungsstellen, Anbietern und Anbieterinnen arbeitsmarktlicher Massnahmen, den Sozialdiensten
und anderen öffentlichen und privaten Stellen zusammen.

2.2 Anmeldung von Stellensuchenden

Wer arbeitslos wird, muss sich spätestens am ersten Tag seiner Arbeitslosigkeit beim RAV sei-
ner Region melden. Einwohner der Gemeinden Beinwil am See, Burg, Gontenschwil, Leim-
bach, Menziken, Oberkulm, Reinach, Schlossrued, Unterkulm und Zetzwil melden sich direkt
bei der Pforte Arbeitsmarkt Menziken (Pilotprojekt, welches im April 2012 gestartet ist - das
RAV, die IV-Stelle und die Sozialdienste von zehn Gemeinden aus dem Bezirk Kulm arbeiten
unter einem Dach zusammen). Im Sinne der Prävention gegen Arbeitslosigkeit empfehlen die
RAV des Kantons Aargau den stellensuchenden Personen, sich möglichst schon zu Beginn der
Kündigungsfrist beim zuständigen RAV zu melden.

Beim RAV werden alle für die Vermittlung notwendigen Daten erfasst und die stellensuchende
Person erhält alle wichtigen Merkblätter und Formulare, u.a. auch den Antrag auf Arbeitslo-
senentschädigung. Diesen füllt die stellensuchende Person selbständig aus und schickt ihn so
schnell wie möglich der von ihr gewählten Arbeitslosenkasse zu. Innerhalb der nächsten fünf-
zehn Tage findet dann das eigentliche Erstgespräch zwischen Personalberater/in und stellen-
suchender Person statt.
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3 Öffentliche Fürsorge

Die Bundesverfassung enthält ein Recht auf Hilfe in Notlagen und eine an die Kantone gerich-
tete Zuständigkeitsvorschrift für die öffentliche Fürsorge. Bei der Sozialhilfe handelt es sich
deshalb um eine Aufgabe der Kantone und nicht etwa des Bundes. Die Kantone bestimmen,
unter welchen Voraussetzungen und in welcher Weise in ihrem Zuständigkeitsbereich die Für-
sorge gewährt wird.

Art und Mass der Unterstützung werden von der zuständigen Behörde bestimmt. Das Sozialhil-
fe- und Präventionsgesetz (SPG) des Kantons Aargau enthält zudem den Grundsatz der Sub-
sidiarität für die öffentliche Sozialhilfe. Daraus ist abzuleiten, dass der Hilfesuchende gestützt
auf seine Eigenverantwortung zuerst seine eigene Kraft und seine eigenen Mittel einzusetzen
hat. In zweiter Linie erfolgt die Hilfe von Verwandten, Sozial- und anderen Versicherungen, Sti-
pendien oder Zuwendungen Dritter. Die öffentliche Sozialhilfe kommt grundsätzlich erst zum
Tragen, wenn die Hilfe mit anderen Mitteln nicht möglich ist.

3.1 Sozialdienste und Behörden

3.1.1 Gemeinden

Die Gemeinde erfüllt insbesondere folgende Aufgaben:

- Gemäss Gesetz über die familienergänzende Kinderbetreuung (Kinderbetreuungsgesetz,
KiBeG) vom 12. Januar 2016 sind die Gemeinden verpflichtet, den Zugang zu einem be-
darfsgerechten Angebot an familienergänzende Betreuung von Kindern bis zum Abschluss
der Primarschule sicherzustellen. Die Aufgabe kann in Zusammenarbeit mit andern Ge-
meinden oder Dritten erfolgen. Die entsprechenden Massnahmen sind durch die Gemein-
den auf das Schuljahr 2018/2019 umzusetzen. Details dazu sind dem Gesetz und weiteren
Bestimmungen zu entnehmen.

- Die Gemeinde erstellt und betreibt bei Bedarf selbst oder gemeinsam mit anderen Gemein-
den Notunterkünfte für Obdachlose. Sie kann diese Aufgaben Dritten übertragen und regelt
die Kostenbeteiligung der Benützenden.

- Die Gemeinden können Arbeitslosen, die ihre Ansprüche auf Taggelder der Arbeitslosen-
versicherung ausgeschöpft oder keine Taggeldansprüche besessen haben, die Teilnahme
an Beschäftigungsprogrammen ermöglichen.

- Die Gemeinde führt einen Sozialdienst. Mehrere Gemeinden führen nach Möglichkeit zu-
sammen einen regionalen Sozialdienst. Die Gemeinde führt eine Sozialstatistik nach den
Vorgaben des Bundes. Sie kann ihre Aufgaben nach diesem Gesetz an Dritte übertragen.
Sie stellt dabei den Datenschutz sicher.

- Die Gemeinde macht den kantonalen Beitrag mit Gesuch bei der zuständigen kantonalen
Behörde geltend.

- Die Gemeinde trägt die Kosten für die Infrastruktur und den Betrieb des kommunalen oder
regionalen Sozialdienstes, die immaterielle Hilfe, die Inkassohilfe sowie die weiteren Mass-
nahmen der sozialen Prävention.

- Kanton und Gemeinden können durch die Gewährung von Beiträgen oder durch den Ab-
schluss von Leistungsverträgen private Institutionen, die im Rahmen dieses Gesetzes tätig
sind, fördern und unterstützen. Vorbehalten bleiben besondere Subventionsbestimmungen.

- Der Gemeinderat oder eine von ihm eingesetzte Sozialkommission ist die Sozialbehörde der
Gemeinde. Vorbehalten bleiben die Bestimmungen des Gemeindegesetzes über die Zu-
sammenarbeit der Gemeinden.

Der Sozialbehörde obliegen insbesondere folgende Aufgaben:

- Die Sozialbehörde trifft die nach diesem Gesetz erforderlichen Verfügungen und Entschei-
de, soweit die Zuständigkeit nicht ausdrücklich einer anderen Behörde zugewiesen ist.

- Sie fördert und koordiniert die private soziale Tätigkeit in der Gemeinde und die Zusammen-
arbeit von öffentlichen und privaten Sozialinstitutionen.
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3.1.2 Kanton

Der Kanton führt den Kantonalen Sozialdienst, dem insbesondere folgende Aufgaben obliegen:

a. Beratung von Gemeinden, Behörden und Institutionen
b. Amtsverkehr mit Gemeinden, anderen Kantonen, dem Bund und dem Ausland
c. Planung, Förderung und Koordination privater und öffentlicher sozialer Tätigkeiten im Kan-

ton
d. Weiterbildung der in der Sozialhilfe tätigen Personen sowie der Mitglieder der Sozialbehör-

den
e. Führung von Statistiken in Zusammenarbeit mit den Gemeinden

3.1.3 Übrige Organe

Aufsichtsbehörden und Rechtsmittelinstanzen sind der Kantonale Sozialdienst (Beschwerde-
stelle SPG), das Verwaltungsgericht und der Regierungsrat.

3.2 Art und Umfang der Hilfe

Anspruch auf Sozialhilfe besteht, sofern die eigenen Mittel nicht genügen und andere Hilfeleis-
tungen nicht rechtzeitig erhältlich sind oder nicht ausreichen. Den individuellen Verhältnissen
der Hilfe suchenden Person ist Rechnung zu tragen.

3.2.1 Leistungen

Die Sozialhilfe umfasst vor allem die persönliche Hilfe (immaterielle Hilfe = Beratung, Betreu-
ung und Vermittlung von Dienstleistungen) sowie die materielle Hilfe.

Materielle Hilfe wird auf Gesuch hin in der Regel durch Geldleistungen oder durch Erteilung von
Kostengutsprachen gewährt. Liegen besondere Umstände vor, kann materielle Hilfe auch auf
andere Weise erbracht werden.

Für die Bemessung der materiellen Hilfe sind die von der Schweizerischen Konferenz für Sozi-
alhilfe (SKOS) erlassenen Richtlinien, mit Gültigkeit per 1. Januar 2017, mit geringfügigen kan-
tonalen Anpassungen, massgebend. (Beschluss des Regierungsrates vom Oktober 2016:
Grundsätzliche Übernahme der SkOS-Richtlinien per 01.01.2017). Die Änderungen werden in
das Sozialhilfe- und Präventionsgesetz (SPG) und die Sozialhilfe- und Präventionsverordnung
(SPV) einfliessen. Sämtliche Entscheide über materielle Hilfe sind von den Sozialdiensten bis
spätestens 31. März 2017 anzupassen.

3.2.2 Gesuch und Auskunftspflicht

Das Gesuch um materielle Hilfe hat schriftlich zu erfolgen. Das Gesuch ist von der gesuchstel-
lenden Person, bei nicht getrennt lebenden Ehepaaren von beiden zu unterzeichnen.

Personen, die Leistungen nach dem SPG geltend machen, beziehen oder erhalten haben, sind
verpflichtet, über ihre Verhältnisse wahrheitsgetreu und umfassend Auskunft zu geben sowie
die erforderlichen Unterlagen vorzulegen.

3.3 Kostenpflicht und Kostenersatz

Ist eine Person ausserhalb ihres Wohnkantons oder ihrer Wohngemeinde auf sofortige Hilfe
angewiesen, so muss der Aufenthaltskanton bzw. die Aufenthaltsgemeinde ihr diese leisten.

Der Wohnkanton/die Wohngemeinde vergütet dem Aufenthaltskanton/Aufenthaltsgemeinde,
der einen Bedürftigen im Notfall unterstützt, die Kosten der notwendigen und der in seinem Auf-
trag ausgerichteten weiteren Unterstützung sowie die Kosten der Rückkehr des Unterstützten
an den Wohnort.
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Wenn ein Schweizer Bürger mit ausserkantonalem Heimatort noch nicht zwei Jahre lang unun-
terbrochen im Kanton Aargau Wohnsitz hat, so erstattet der Heimatkanton dem Wohnkanton
die Kosten der Unterstützung zurück (aufgehoben April 2017).

Die Gemeinde ist zahlungspflichtig für die Kosten der materiellen Hilfe, der Massnahmen zur
wirtschaftlichen Verselbstständigung, der Elternschaftsbeihilfe, der Bevorschussung von Unter-
haltsbeiträgen und der Beschäftigungsprogramme.

Der Kanton trägt nach Abzug allfälliger Einnahmen die Kosten für die Infrastruktur und den Be-
trieb des Kantonalen Sozialdienstes, die materielle Hilfe im Rahmen des Bundesgesetzes über
die Zuständigkeit für die Unterstützung Bedürftiger (Zuständigkeitsgesetz, ZUG) sowie interna-
tionaler Abkommen und die materielle Hilfe an Personen ohne Unterstützungswohnsitz. An die
übrigen Kosten vergütet der Kanton der Gemeinde einen prozentualen Anteil.

3.4 Asylsuchende/Flüchtlinge

Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatland oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten,
wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe
oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder be-
gründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden. Die Schweiz empfängt seit
Jahrhunderten zahlreiche Einwanderer. Es gibt unterschiedliche Gründe, warum Menschen ihr
Land verlassen und in die Schweiz einwandern. Einige kommen um hier zu arbeiten, andere
flüchten vor einem Krieg, wieder andere benötigen Schutz vor Verfolgung. Das Asylgesetz
(AsylG) regelt den Aufenthalt in der Schweiz. Asylsuchende haben während des Verfahrens
den Status N. Auf offensichtlich missbräuchliche Gesuche erhalten Asylsuchende den Nichtein-
tretensentscheid (NEE).
Die Mehrheit der Asylsuchenden muss nach dem Abschluss des Asylverfahrens die Schweiz
wieder verlassen.
Mittellose Asylsuchende, vorläufig Aufgenommene, Schutzbedürftige und anerkannte Flüchtlin-
ge werden durch die öffentliche Fürsorge gemäss Sozialhilfe- und Präventionsgesetz bzw. Ver-
ordnung (SPG/SPV) unterstützt. Asylsuchende erhalten eine durch den Kanton zugewiesene
Unterkunft und unterstehen der Grundversicherung bei anerkannten Krankenkassen. Aner-
kannte und vorläufig aufgenommene Flüchtlinge kommen in den Genuss einer Gleichbehand-
lung gegenüber Inländern und haben in diesem Sinne Anspruch auf die ordentliche Sozialhilfe.

3.5 Unterhalts- und Verwandtenunterstützungspflicht und Rückerstat-
tung

Die Gemeinde prüft das Vorliegen von Ansprüchen aus Unterhalts- und Verwandtenunterstüt-
zungspflicht gemäss Schweiz. Zivilgesetzbuch (ZGB) und trifft mit pflichtigen Personen nach
Möglichkeit eine Vereinbarung über Art und Umfang der Leistung. Sie ergreift die erforderlichen
prozessualen Massnahmen. Der Regierungsrat erlässt Richtlinien für die Geltendmachung der
genannten Ansprüche (Richtlinien über die Geltendmachung von Verwandtenunterstützung).

Wer materielle Hilfe bezogen hat, ist rückerstattungspflichtig, wenn sich die wirtschaftlichen
Verhältnisse soweit gebessert haben, dass eine Rückerstattung ganz oder teilweise zugemutet
werden kann. Der Regierungsrat legt die Ausnahmen fest. Die Erbinnen und Erben der unter-
stützten Person sind höchstens im Umfang der empfangenen Erbschaft, und soweit sie
dadurch bereichert sind, zur Rückerstattung verpflichtet. Rückerstattungsforderungen sind un-
verzinslich.

Der Anspruch auf Rückerstattung gegenüber unterstützten Personen sowie Erbinnen und Er-
ben erlischt, sofern nicht innert 15 Jahren seit Ende des Kalenderjahres, in dem die materielle
Hilfe ausgerichtet wurde, eine Vereinbarung vorliegt oder die Gemeinde beziehungsweise der
Kanton eine Verfügung über die Rückerstattung erlässt.
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A-14 Personen- und Familienrecht

ÜK-Leistungsziele

1.1.2.1.2 Staatsaufgaben Gemeinden

1.1.2.2.1 Hauptaufgaben des Staates

1.1.2.2.2 Zuständigkeiten

1.1.2.2.3 Aufgabenverteilung

Dokumente im Schweiz. ÜK-Lehrmittel (Überbetriebliche Kurse
BOG und SOG)

-

Vorbereitungsaufgabe (noch auszudrucken und gelöst in den
ÜK-Unterricht mitzubringen)

-

ZGB mitnehmen
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A-15 Erbrecht

ÜK-Leistungsziele

1.1.2.1.2 Staatsaufgaben Gemeinden

1.1.2.2.1 Hauptaufgaben des Staates

1.1.2.2.2 Zuständigkeiten

1.1.2.2.3 Aufgabenverteilung

1.1.3.1.1 Auftrag des Lehrbetriebs

Dokumente im Schweiz. ÜK-Lehrmittel (Überbetriebliche Kurse
BOG und SOG)

-

Vorbereitungsaufgabe (noch auszudrucken und gelöst in den
ÜK-Unterricht mitzubringen)

-

ZGB mitnehmen
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A-16 Sachenrecht

ÜK-Leistungsziele

1.1.2.1.2 Staatsaufgaben Gemeinden

1.1.2.1.2 Staatsaufgaben Grundbuchämter

1.1.2.2.1 Hauptaufgaben des Staates

1.1.2.2.2 Zuständigkeiten

1.1.2.2.3 Aufgabenverteilung

1.1.3.1.1 Auftrag des Lehrbetriebs

Dokumente im Schweiz. ÜK-Lehrmittel (Überbetriebliche Kurse
BOG und SOG)

-

Vorbereitungsaufgabe (noch auszudrucken und gelöst in den
ÜK-Unterricht mitzubringen)

-

ZGB mitnehmen
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5.2.5 Grundbuchführung im Kanton Aargau

Am 16. September 2014 legte der Grosse Rat in seiner Beratung die Anzahl der Grundbuchäm-
ter auf die neuen Standorte Baden, Laufenburg, Wohlen und Zofingen fest, womit die bezirks-
weise Führung aufgehoben wurde.

Die Umsetzung der neuen Zuständigkeiten der vier Standorte erfolgte per 24. September 2015.

Die Aufsicht über die Grundbuchämter führt der Regierungsrat.
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A-17 Bürgerrecht

ÜK-Leistungsziele

1.1.2.1.2 Staatsaufgaben Gemeinden

1.1.2.2.1 Hauptaufgaben des Staates

1.1.2.2.2 Zuständigkeiten

1.1.2.2.3 Aufgabenverteilung

1.1.3.1.1 Auftrag des Lehrbetriebs

Dokumente im Schweiz. ÜK-Lehrmittel (Überbetriebliche Kurse
BOG und SOG)

-

Vorbereitungsaufgabe (noch auszudrucken und gelöst in den
ÜK-Unterricht mitzubringen)

-
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nen, kann das Wiedereinbürgerungsgesuch auch bei Wohnsitz im Ausland stellen, wenn er
oder sie mit der Schweiz eng verbunden ist.

Die Frau, die vor dem 1. Januar 2006 durch Heirat oder Einbezug in die Entlassung des Ehe-
mannes das Schweizer Bürgerrecht verloren hat, kann ein Gesuch um Wiedereinbürgerung
stellen.

Durch die Wiedereinbürgerung wird das Kantons- und Gemeindebürgerrecht, das der Gesuch-
steller zuletzt besessen hat, erworben.

Das Bundesamt für Migration entscheidet über die Wiedereinbürgerung nach erfolgter Anhö-
rung des Kantons.

2.5 Erleichterte Einbürgerung

Die erleichterte Einbürgerung ist möglich für

- den ausländischen Ehegatten eines Schweizer Bürgers, der insgesamt fünf Jahre in der
Schweiz gewohnt hat, seit einem Jahr hier wohnt und seit drei Jahren in ehelicher Gemein-
schaft mit dem Schweizer Bürger lebt;

- den ausländischen Ehegatten eines Auslandschweizers, der im Ausland lebt oder gelebt
hat, nach sechs Jahren ehelicher Gemeinschaft mit dem Schweizer Bürger;

- den Ausländer, der während wenigstens fünf Jahren im guten Glauben gelebt hat, er sei
Schweizer Bürger, und während dieser Zeit von kantonalen oder Gemeindebehörden tat-
sächlich als solcher behandelt worden ist;

- ein staatenloses unmündiges Kind, wenn es insgesamt fünf Jahre in der Schweiz gewohnt
hat, wovon ein Jahr unmittelbar vor Einreichung des Gesuchs;

- ein ausländisches Kind, das nicht in die Einbürgerung eines ausländischen Elternteils ein-
bezogen wurde. Das Gesuch kann vor Vollendung des 22. Altersjahres gestellt werden,
wenn es insgesamt fünf Jahre in der Schweiz gewohnt hat, wovon ein Jahr unmittelbar vor
der Einreichung des Gesuches. Ausnahme: Ist das Kind bereits bei der Einreichung des
Gesuches des ausländischen Elternteils volljährig, ist die erleichterte Einbürgerung nicht
möglich;

- ein ausländisches Kind, welches das Schweizer Bürgerrecht nicht erwerben konnte, weil ein
Elternteil vor der Geburt des Kindes das Schweizer Bürgerrecht verloren hat, wenn es eng
mit der Schweiz verbunden ist;

- das ausländische Kind, das vor dem 1. Juli 1985 geboren wurde und dessen Mutter vor oder
bei der Geburt des Kindes das Schweizer Bürgerrecht besass, wenn es mit der Schweiz eng
verbunden ist;

- das vor dem 1. Januar 2006 geborene ausländische Kind eines schweizerischen Vaters, der
mit der Mutter nicht verheiratet ist, wenn das Kindesverhältnis zum Vater vor der Mündigkeit
begründet wurde, vor Vollendung des 22. Altersjahres. Nach Vollendung des 22. Altersjah-
res ist eine erleichterte Einbürgerung nur dann möglich, wenn das Kind eng mit der Schweiz
verbunden ist.

Das Bundesamt für Migration entscheidet über die erleichterte Einbürgerung nach erfolgter An-
hörung des Kantons.

2.6 Einbürgerung von Schweizer Bürgern

Schweizerbürger, die nicht schwerwiegend mit dem Strafgesetz in Konflikt geraten und die ih-
ren finanziellen Verpflichtungen nachgekommen sind, können das Gemeindebürgerrecht bean-
tragen, wenn sie sich bei Einreichung des Gesuchs seit drei Jahren in der Gemeinde aufhalten,
wovon ein Jahr unmittelbar vor Einreichung des Gesuchs. Das Gesuch (Formular) ist beim
Gemeinderat einzureichen. Die Aufnahme in das Gemeindebürgerrecht erfolgt durch Beschluss
des Gemeinderates.

Wenn der Gesuchsteller zehn Jahre ohne Unterbruch in derselben Gemeinde wohnt, hat er un-
ter den gleichen Bedingungen Anspruch auf Bürgerrechtsaufnahme.
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A-19 Prüfungsvorbereitung

ÜK-Leistungsziele

-

Dokumente im Schweiz. ÜK-Lehrmittel (Überbetriebliche Kurse
BOG und SOG)

-

Im November wird die Prüfung per Mail zugestellt; diese ist gelöst in den Unterricht mitzubrin-
gen

Vorbereitungsaufgabe (noch auszudrucken und gelöst in den
ÜK-Unterricht mitzubringen)

-



21

Modul 21 Ausgabe Januar 2017

A-21 Praxisbericht

ÜK-Leistungsziele

-

Dokumente im Schweiz. ÜK-Lehrmittel (Überbetriebliche Kurse
BOG und SOG)

Register 07

Vorbereitungsaufgabe (noch auszudrucken und gelöst in den
ÜK-Unterricht mitzubringen)

Ausgefüllter Praxisbericht (ÜK5)
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K-22 Aufgaben der Strafverfolgung

ÜK-Leistungsziele

1.1.2.1.2 Staatsaufgaben Gerichte

1.1.2.2.1 Hauptaufgaben des Staates

1.1.2.2.2 Zuständigkeiten

1.1.2.2.3 Aufgabenverteilung

1.1.3.1.1 Auftrag des Lehrbetriebs

Dokumente im Schweiz. ÜK-Lehrmittel (Überbetriebliche Kurse
BOG und SOG)

Register 05

Register 09

Vorbereitungsaufgabe (noch auszudrucken und gelöst in den
ÜK-Unterricht mitzubringen)

-
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K-23 Aufgaben Strassenverkehrsamt

ÜK-Leistungsziele

1.1.2.1.2 Staatsaufgaben Kanton

1.1.2.2.1 Hauptaufgaben des Staates

1.1.2.2.2 Zuständigkeiten

1.1.2.2.3 Aufgabenverteilung

1.1.3.1.1 Auftrag des Lehrbetriebs

Dokumente im Schweiz. ÜK-Lehrmittel (Überbetriebliche Kurse
BOG und SOG)

Register 05

Register 09 (Abschnitt Strassenverkehr und Schifffahrt)

Vorbereitungsaufgabe (noch auszudrucken und gelöst in den
ÜK-Unterricht mitzubringen)

-


